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Vorwort

Hochwasser, Pandemie, Flichtlingsbetreuung — solche regio-
nalen, Uberregionalen und landeriibergreifenden Einsatze der
vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, dass es notwendig
ist, gemeinsame Standards und Arbeitsweisen in Betreuungs-
lagen zu definieren.

Das folgende Rahmenkonzept lasst eine situative Ubertragbar-
keit und Anpassung auf bestehende, beispielsweise landesei-
gene Strukturen und Ablaufe ausdrticklich zu.

Das Rahmenkonzept Betreuungsdienst fordert eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit Vernetzungspartnern innerhalb und
auRerhalb des Deutschen Rotes Kreuzes. Die Schnittstellen
werden in den folgenden Teilkonzepten beschrieben.

Der Krafteansatz in dem Rahmenkonzept Betreuungsdienst
orientiert sich an den personellen Empfehlungen in der Bro-
schire ,Mindestanforderungen an die Strukturen des DRK-Be-
treuungsdienstes”. Die kleinste Struktur, die hier betrachtet
wird, ist die Betreuungsstaffel 0/1/5/6 und der Verpflegungs-
trupp 0/1/2/3. Diese Starken konnen als Teileinheiten oder im
Aufwuchssystem in den Einsatz gebracht werden.
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Das hier vorliegende Rahmenkonzept Betreuungsdienst um-
fasst folgende Teilkonzepte:

Anlaufstelle

Informationsstelle

Registrierungsstelle

Aufenthaltsbereich

Ruhebereich

Verpflegungsausgabe
Eine bedarfsgerechte Erweiterung der Teilkonzepte des Rah-
menkonzeptes ist moglich.

Das Rahmenkonzept Betreuungsdienst umfasst die Vorgaben,
den Aufbau, die Malnahmen und die Ressourcen bei den je-
weiligen Aufgabenstellungen.

Die hier getroffenen Aussagen basieren auf einschlagiger
Fachliteratur, den Dienstvorschriften einzelner Landesver-
bande sowie unter anderem den Ergebnissen der Workshops
der Fachberatertagungen im Betreuungsdienst.

(Verteilung in den Bundesausschuss der Bereitschaften zur
Kenntnisnahme)
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1 Vorbemerkungen

In diesem Teilkonzept Anlaufstelle wird die Arbeitsweise einer
Betreuungskomponente zur regionalen, Uberregionalen und
landesweiten Hilfe bei Betreuungslagen beschrieben.

Die Anlaufstelle ist im Betreuungseinsatz das erste Element
der Einsatzabwicklung und entspricht im Vergleich in seiner
Bedeutung und Funktion der Patientenablage im sanitats-
dienstlichen Einsatz.

In ausgedehnten Schadenslagen kann eine personelle Anpas-
sung notwendig sein.

Je nach flachenmaRiger Ausdehnung des Ereignisses kdnnen
additiv mehrere Anlaufstellen jeweils am Rande des Schaden-
gebietes zeitgleich betrieben werden.

Die Anlaufstelle ist ein Tatigkeitsfeld der Soforthilfephase; sie
bildet bei Betreuungslagen die Schnittstelle zum Kernelement
der Einséatze, der Betreuungsstelle bzw. dem Betreuungsplatz.

Einzelheiten zu den Phasen des Betreuungseinsatzes und den
Aufgaben im Einsatz werden in den Leistungsbeschreibungen
definiert.

Dieses Teilkonzept beschreibt den Aufbau, die Aufgaben, die
MaRBnahmen und die Ressourcen einer Betreuungskompo-
nente an einer Anlaufstelle.

2 Infrastruktur

An Anlaufstellen werden nur sehr geringe Anforderungen an
die Infrastruktur gestellt. Lageabhangig kann eine Anlaufstelle
unmittelbar an einem Einsatzfahrzeug, beispielsweise einem
Betreuungskombi, unter freiem Himmel betrieben werden.
Wenn méglich, ist die Anlaufstelle unter einer Uberdachung
oder in einem leicht zu erreichenden Gebaude einzurichten.
Hier waren dann ggf. auch sanitare Anlagen fur die Betroffenen
verflgbar.

Wichtig ist, dass die aus dem Schadensgebiet ggf. stromenden
Betroffenen die Anlaufstelle aufihrem Weg erkennen und diese
anlaufen koénnen. Lautsprecherdurchsagen und Ausschilde-
rungen kdnnen die Betroffenen zu der Anlaufstelle leiten bzw.
lenken.

Die Anlaufstelle wird so nah wie méglich an der Schadenstelle,
jedoch aufderhalb des Gefahrdungsbereichs eingerichtet, um
eine schnelle Erreichbarkeit zu férdern, aber eine Verlegung
der Standorte, beispielsweise bei Lagedanderungen, zu vermei-
den.
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Dem Grundgedanken von Teilkonzepten entspricht es, dass
die Fihrungskrafte jeweils beurteilen miissen, ob — lageabhan-
gig — die hier beschriebenen Standards umgesetzt werden kon-
nen und ausreichen oder ob sie angepasst werden missen.

Je nach Zusammensetzung der Gruppe der Betroffenen kann
der Arbeitsaufwand fiir die Betreuungskomponente variieren.
Damit ist auch die Anzahl von Betroffenen, die pro Stunde die
Anlaufstelle durchlaufen, nicht fest zu definieren. Befinden sich
beispielsweise besonders Hilfebedirftige unter den Betroffe-
nen und/oder ist die zu erwartende Anzahl der Betroffenen an
den Anlaufstellen besonders groR, sind durch Hinzuziehung
beispielsweise zusatzlicher Einsatzkrafte weitere Anlaufstellen
einzurichten oder die vorhandene Anlaufstelle entsprechend zu
erweitern. Aus diesen Gegebenheiten ergibt sich ein zu erwar-
tender Durchlauf zwischen 50 und 100 Betroffenen pro Stunde.
Es handelt sich um eine Mischkalkulation, die stetig in der Lage
neu zu bewerten ist.

Dienlich ist es, wenn es zumindest fiir die besonders Hilfebe-
dirftigen kurzfristig verfliigbare Sitzgelegenheiten an der An-
laufstelle gibt, wenngleich die Verweildauer der einzelnen Be-
troffenen bis zur Weiterleitung zu einer Betreuungsstelle oder
einem Betreuungsplatz in der Regel nur kurz sein wird.

Sinnvoll ist die raumliche Nahe zu den Patientenablagen/Sani-
tatsstellen des Sanitats-/Rettungsdienstes, damit Betroffene
mit medizinischen Problemen von der Anlaufstelle an diese
Versorgungsbereiche libergeben werden kénnen bzw. im Ge-
genzug abschlieBend versorgte Leichtverletzte als Betroffene
zu der Anlaufstelle wechseln kénnen.
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3 Hygiene

Da eine Anlaufstelle nur dem ersten Sammeln, Informieren und
dann der geordneten Weiterleitung von Betroffenen dienen
soll, gibt es keine besonderen Anforderungen an die Hygiene.

Je nach Einsatzanlass und ggf. vorherrschender Grundsitua-
tion zum Zeitpunkt des Einsatzes kann es notwendig sein, auf

4 Aufgaben

Die Anlaufstelle dient in erster Linie dem Auffangen der Be-
troffenen und zur raschen Information der Betroffenen tber die
aktuelle Lage. In Einzelfallen muissen hier bei gesundheitlicher
Gefahrdung erste notdrftige Versorgungen erbracht werden.
Sie bietet den Betroffenen, die im Weiteren durch den Betreu-
ungsdienst versorgt werden mdchten, eine schnelle, gezielte
Weiterleitung zur Betreuungsstelle bzw. zum Betreuungsplatz.

An der Anlaufstelle werden Betroffene

informiert,

gesammelt,

deren Betreuungsbedarf ermittelt,
weitergeleitet und, wenn maoglich,
registriert.

4.1 Information

Die besondere Lage und der Einsatzanlass kdnnen dazu fiih-
ren, dass die Betroffenen verunsichert sind, nicht wissen, was
konkret passiert ist, wie lange der Einsatz andauern kann, un-
ter Umstanden der Aufenthaltsort von Angehdrigen, Freunden,
Nachbarn etc. nicht bekannt ist und sie somit ggf. aktuell von
den Betroffenen vermisst werden.

Hier setzt der Betreuungsdienst an der Anlaufstelle ein und gibt,
soweit bekannt, gesicherte und von der Einsatzleitung bzw. den
vorgesetzten Fuhrungskraften zur Weitergabe freigegebene In-
formationen an die Betroffenen weiter. Im Einzelfall kann es an
der Anlaufstelle auch zu gezielten Fragen kommen, die aufgrund
ihrer Bedeutung bereits hier aufgenommen und an die Fih-
rungskrafte weitergeleitet werden. Beispielsweise wenn ein El-
ternteil sein Kind vermisst oder Betroffene auf dem Weg zur An-
laufstelle ggf. hilfebedurftige Personen gesehen haben.

Die Informationsgabe soll den Betroffenen eine Orientierung
Uber die aktuelle Lage, die weitere Entwicklung und zur eige-
nen Situation bieten. Dadurch werden die Selbstwirksamkeit
und die Entscheidungsfahigkeit der Betroffenen zum individu-
ellen weiteren Vorgehen gefordert.
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Abstandsregeln, Desinfektionsmdglichkeiten (Hande) und un-
ter Umstanden der Verfuigbarkeit von geeigneten Mundschut-
zen fur die Einsatzkrafte und die Betroffenen zu achten (bei-
spielsweise pandemische Lagen).

4.2 Sammeln

Eine Anlaufstelle dient auch dazu, den Strom der Betroffenen
aus dem Schadensgebiet zu lenken und die Menschen an ei-
nem sicheren Ort zu sammeln.

Das Sammeln dient der effizienten Informierung, der Feststel-
lung des Betreuungsbedarfes und gezielten Weiterleitung der
Betroffenen.

Ggf. kdnnen Einsatzkrafte nach der Einteilung durch die Fiih-
rungskraft auch von der Anlaufstelle abgesetzt tatig werden,
um Betroffene zu informieren und diese zur Anlaufstelle hinzu-
leiten, wo sie sich anschliefend sammeln.

4.3 Ermittlung des Betreuungs-
bedarfs

Die Einsatzkrafte an der Anlaufstelle gewinnen einen ersten
groben Eindruck des Zustandes der eintreffenden Betroffenen.

Durch diese erste Ermittlung des Betreuungsbedarfs der Be-
troffenen kdnnen bereits hier die individuellen und spezifischen
Bedurfnisse erkannt und an die nachfolgenden Stellen weiter-
gegeben werden. Zu berticksichtigen sind hier beispielsweise
Sprachbarrieren, Immobilitdt, unzureichender Witterungs-
schutz.

Weiterhin miissen Betroffene, die einer raschen notfallmedizi-
nischen Versorgung bedurfen, gezielt erkannt und an die Pati-
entenablage oder den Rettungsdienst Gibergeben werden.

4.4 Weiterleitung

Die Betroffenen, die nach den ersten Informationen zur Lage
weiter in Obhut des Betreuungsdienstes verbleiben méchten,
werden gezielt und in Abstimmung mit den nachfolgenden Ein-
richtungen (Betreuungsstelle oder Betreuungsplatz) geordnet
weitergeleitet. Diese Weiterleitung kann in FulRgruppen oder je
nach Zustand der Betroffenen und den Entfernungen auch mit
Fahrzeugen (Betreuungskombis, Busse etc.) erfolgen.
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Besonders hilfsbedirftige Personengruppen sind auf dem
Transport zu begleiten, wobei die Begleitung auch aus dem
Kreis der Betroffenen selbst kommen kann. Nach Mdéglichkeit
sollten in diesem Fall sozial akzeptierte Personen mit der Be-
gleitung beauftragt werden.

Betroffene, die sich an der Anlaufstelle entscheiden, eigenstan-
dig und eigenverantwortlich ihren Weg fortzusetzen, kénnen
dies selbstverstandlich tun. Beispielsweise gibt es immer wie-
der Betroffene, die zu Angehdrigen, Freunden oder Bekannten
aullerhalb des Schadensgebietes wollen und sich selbststéan-
dig dahin begeben oder ggf. auch abholen lassen.

Fir Menschen, die einer gesetzlichen Betreuung unterliegen,
sowie Kinder und nicht volljghrige Jugendliche, die nicht in Be-
gleitung ihrer Betreuerinnen/Betreuer bzw. Erziehungsberech-
tigten an der Anlaufstelle sind, ist eine Weiterleitung zu einer
Betreuungsstelle oder einem Betreuungsplatz einzuhalten. Bei
Unklarheiten muss die Polizei hinzugezogen werden, um die
Aufsichtspflicht dieser Personengruppe sicherzustellen.

4.5 Registrierung

Die Registrierung ist keine vorrangige Aufgabe an der Anlauf-
stelle. Sollten es die Lage und die personellen Ressourcen je-
doch zulassen, ist es wiinschenswert, bereits an dieser Stelle
die erste Registrierung durchzufiihren. Insbesondere diejeni-
gen Betroffenen, die die Anlaufstelle eigenstandig verlassen
und sich beispielsweise selbststéandig zu Angehdrigen bege-
ben, kdnnen auf diese Weise als das Schadensgebiet verlas-
sene Personen erfasst werden. Dies erleichtert die Beantwor-
tung von Suchanfragen Diritter.

4.6 Weitere Aufgaben an der
Anlaufstelle

4.6.1 Medizinische Versorgung/Erste Hilfe

Grundsatzlich steht Material fir die Erstversorgung von medi-
zinischen Notféallen auch an einer Anlaufstelle bereit. Anders
als an den Betreuungsstellen oder Betreuungsplatzen werden
an Anlaufstellen aber keine Erstversorgungsrdume und kein
gesondertes Personal hierfur vorgehalten. Alle Krafte des Be-
treuungsdienstes verfligen mindestens uber erweiterte Kennt-
nisse der Ersten Hilfe und kénnen so eine Erstversorgung bis
zum Eintreffen des Rettungsdienstes sicherstellen.

4.6.2 Soziale Betreuung

Die soziale Betreuung ist keine vorrangige Aufgabe an der Anlauf-
stelle. Die Aufenthaltsdauer der einzelnen Betroffenen ist még-
lichst kurz zu halten. Eine schnelle Weiterleitung ist einzuleiten.

Deutsches
Rotes
Kreuz

Ein ruhiges, freundliches und sicheres Auftreten der Einsatz-
krafte erleichtert die Zusammenarbeit mit den Betroffenen. Pro-
soziales Verhalten muss gefordert und geférdert werden.

Je nach Lage kann es notwendig sein, Decken, Ersatzbeklei-
dung, Kalt- oder Warmgetranke zur Erhaltung des Gesund-
heitszustandes der Betroffenen auszugeben. In diesen Fallen
sind unter Umsténden weitere Einsatzkrafte an einer Anlauf-
stelle zum Einsatz zu bringen.

4.6.3 Ruhebereich

Die Einrichtung von Ruhebereichen ist grundsatzlich an Anlauf-
stellen nicht vorgesehen. Die Aufenthaltsdauer der einzelnen
Betroffenen sollte hier auch nur kurz sein, bevor die Menschen
weitergeleitet werden.

Einsatzbedingt kann es aber notwendig sein, im Einzelfall er-
schopfte oder besonders hilfebediirftige Personen versorgen zu
kénnen. Je nach Lage und Méglichkeiten sollte eine kurzzeitige
Ruheméglichkeit geschaffen werden und die rasche Ubergabe
dieser Betroffenen an die Betreuungsstelle, den Betreuungsplatz
bzw. an den Sanitats-/Rettungsdienst veranlasst werden.

464 PSNV

Regulér ist eine individuelle psychosoziale Betreuung in dieser
Phase des Einsatzes noch nicht vorgesehen. Erste Unterstuit-
zungsleistungen der PSNV fir Betroffene (PSNV-B) werden im
Regelfall an der Betreuungsstelle bzw. dem Betreuungsplatz
angeboten.

4.6.5 Logistik

Die logistischen Aufgaben, beispielsweise die Zufiihrung von
Material sowie Entsorgungsaufgaben, halten sich in Grenzen,
so dass eine Betreuungskomponente in der Regel diese Tatig-
keit eigenstandig regelt.

4.6.6 Verpflegung

In der Regel ist eine Ausgabe von Verpflegung an der Anlauf-
stelle nicht vorgesehen. Einsatzbedingt kann es notwendig
sein, Kalt- oder Warmgetranke zur Erhaltung des Gesundheits-
zustandes der Betroffenen auszugeben. In diesen Fallen sind
unter Umstanden weitere Einsatzkrafte an einer Anlaufstelle
zum Einsatz zu bringen.

4.6.7 Sanitaranlagen

Eine Anlaufstelle ist haufig mobil und minimalistisch ausgestat-
tet. Trotzdem sollten sanitdre Anlagen zeitnah erkundet und
ausgewiesen werden.
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4.6.8 Allgemeine technische Unterstiitzung

Sollte eine technische Infrastruktur, beispielsweise die Errich-
tung von Beleuchtung, die Sicherung von Gefahrenstellen etc.,
notwendig sein, kénnen Einsatzkrafte aus dem Fachdienst
Technik und Sicherheit fur diese Aufgaben zur Unterstiitzung
Uber die zustandige Fiihrung angefordert werden.

5 Schnittstellen

Die Betreuungskomponente wird im Einsatz an der Anlaufstelle
unter Umstéanden mit anderen (Teil-)Einheiten des Betreuungs-
dienstes, beispielsweise Verpflegungskraften, oder anderen
Fachkraften zusammenarbeiten.

Diese Zusammenarbeit dient der Verstarkung der Einsatzkrafte
bei einer grol’en Anzahl Betroffener oder einem grof3en Anteil
von besonders Hilfsbedurftigen an den Anlaufstellen.

6 Ressourcen

6.1 Personalansatz

Die Anlaufstelle wird durch eine Betreuungskomponente, bei-
spielsweise eine SEG-Betreuung, oder durch andere Betreu-
ungs-(Teil-)Einheiten errichtet und betrieben.

Die Stelle wird durch eine Fiihrungskraft der Betreuungskom-
ponente geflihrt. Dieser obliegt die Gesamtfiihrung der Anlauf-
stelle, insbesondere die Kommunikation mit der vorgesetzten
Flhrungsebene.

Fir die Wahrnehmung der Aufgaben an der Anlaufstelle sind
den Einsatzkraften der Betreuungskomponente durch ihre Fiih-
rungskraft die umzusetzenden Aufgaben klar aufzutragen.

Je nach Anzahl der Betroffenen und Umfang der Aufgaben sind
weitere Einsatzkrafte zur Unterstiitzung anzufordern und deren
Unterstellungsverhaltnis zu klaren.
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Eine Schnittstelle kann auch der Sanitatsdienst sein, der erst-
versorgte Leichtverletzte von seinen Patientenablagen an die
Anlaufstellen weiterleitet. Medizinisch zu versorgende Perso-
nen, die an der Anlaufstelle ausgemacht werden, kénnen den
Patientenablagen zugefihrt werden.

Als externe Schnittstellen kdnnen Krafte der Feuerwehr und
der Polizei die Betroffenen unterstiitzend zu den Anlaufstellen
leiten. Diese kdnnen auch zu Absperrmaflnahmen um Unter-
stiitzung gebeten werden.

Einsatzkrafte sind immer mindestens zu zweit einzusetzen, um
die Kommunikation, die Zusammenarbeit, die Unterstitzung
sowie die Sicherheit zu gewahrleisten. Die Einsatzkrafte wer-
den lagebezogen auf die Aufgabenbereiche verteilt eingesetzt.
Die Kombination verschiedener Geschlechter oder von erfah-
renen und noch unerfahrenen Kraften kann dabei sinnvoll sein.

6.2 Materialansatz

Das Material fiir den Betrieb der Anlaufstelle ist je nach vorge-
gebener und vorhandener Struktur entsprechend verlastet oder
muss gezielt zusammengestellt und der Anlaufstelle zugefiihrt
werden.

Zusatzlich notwendiges Material wird Uber die Fihrungskraft
der Anlaufstelle angefordert.
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7 MaBnahmen

7.1 Einrichten der Anlaufstelle

Die Betreuungskomponente erkundet einen geeigneten Ort zur
Errichtung der Anlaufstelle. Mit zu erkunden sind sanitare An-
lagen, Gefahrenbereiche, Witterungsschutz, Ausleuchtung, Er-
reichbarkeit etc.

Sie errichtet die fir die Aufgaben vorgesehenen Arbeitsplatze.
Dabei muss die schnellstmégliche Aufnahmebereitschaft der
Anlaufstelle erreicht werden. Dazu zahlt die Einrichtung einer
Informationsstelle zur Weitergabe abgestimmter Informationen
an die Betroffenen. Ferner sollte ein Bereich vorhanden sein,
an dem die Betroffenen bis zur Weiterleitung verweilen kdnnen.
Wenn gefordert und moglich, ist ein Bereich zur Erstregistrie-
rung zu etablieren.

7.2 Betrieb der Anlaufstelle

Zeit fur einen ruhigen, abgeschlossenen Aufbau ist haufig nicht
gegeben. Erste Betroffene treffen oftmals schon wahrend des
Aufbaus ein. Der Betreuungsdienst muss daher in der Lage
sein, den Betrieb der Anlaufstelle auch zeitgleich zum Aufbau
der Infrastrukturen zu sichern. Dies bedarf besonderer Flexibi-
litdt aller Einsatz- und Fuhrungskrafte. Sind diese Bereiche ar-
beitsfahig, meldet die Fihrungskraft der Anlaufstelle die ,Auf-
nahmebereitschaft“ an die Einsatzleitung.
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Je nach Bedarf und Schadenslage kénnen, bei dringender Not-
wendigkeit und gegebenen Mdglichkeiten, im Weiteren die Be-
reiche fiir die soziale Betreuung inkl. PSNV-B sowie zur medi-
zinischen Versorgung errichtet werden.

Die Fihrung der Anlaufstelle muss dabei insbesondere auch
die sténdige Information der rlckwartigen Betreuungsstelle
bzw. des Betreuungsplatzes uber die aktuelle Anzahl und den
Zustand der aufgenommenen und zur Weiterleitung versam-
melten Betroffenen sicherstellen. Diese Stellen und Platze stel-
len sich in Starke, Kapazitdt und Aufgaben auf den tatsachli-
chen Bedarf der Betroffenen ein. Dies kann der Einsatz von
Sprachmittlerinnen bzw. -mittlern, Pflegekraften etc. sein.

7.3 Einsatzende der Anlaufstelle

Die vorgesetzte Flhrungsstelle ordnet das Einsatzende an und
die FUhrungskraft der Anlaufstelle weist die im Einsatz befindli-
chen Einsatzkrafte an, ihre Arbeitsplatze zuriickzubauen, das
Material wieder sachgerecht zu verstauen und die erneute Ein-
satzbereitschaft herzustellen.

Nach Beendigung des Riickbaus meldet die Flihrungskraft der
vorgesetzten Fihrungsstelle den abgeschlossenen Rickbau
und das Ende des Einsatzes vor Ort. Die vorgesetzte Fuhrung
entscheidet anschlieRend lber den weiteren Einsatz der Ein-
satzkrafte und erteilt ggf. einen neuen Auftrag.

8 Quellen und gesetzliche Vorgaben

DRK-Dienstvorschrift 600, Ausgabe Westfalen-Lippe, ,Der
Betreuungseinsatz*

Handlungshilfe fir HygienemalRnahmen in betreuungs-
dienstlichen Einsatzen

Leistungsbeschreibungen des DRK-Betreuungsdienstes

Mindestanforderungen an die Strukturen des DRK-Betreu-
ungsdienstes
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Arbeitsgruppe Weiterentwicklung des DRK-Betreuungsdienstes

1 Vorbemerkungen

In diesem Teilkonzept Informationsstelle wird die Arbeitsweise
einer Betreuungskomponente zur regionalen, Uberregionalen
und landesweiten Hilfe bei Betreuungslagen beschrieben.

Dieses Teilkonzept beschreibt die Aufgaben, Malinahmen und
Ressourcen sowie den Aufbau und den Betrieb einer Informa-
tionsstelle.

Diese Aufgabe wird durch eine Betreuungskomponente ge-
plant. Sie stellt die Einrichtung sowie den Betrieb ggf. unter Ein-
bindung weiterer Krafte sicher.

Dem Grundgedanken von Teilkonzepten entspricht es, dass
die Fuhrungskrafte jeweils beurteilen missen, ob die hier be-
schriebenen Standards lageabhangig umgesetzt werden kén-
nen und ausreichen oder sie angepasst werden muissen.

2 Infrastruktur

Fir die Informationsstelle wird ein witterungsgeschitzter Be-
reich festgelegt. Dieser Bereich verfugt tiber eine ausreichende
Beleuchtung. Die Barrierefreiheit sollte sichergestellt werden.

Im Bedarfsfall sollte zusatzlich ein abgesetzter Raum einge-
plant werden, um beispielsweise mit Sprachmittlern die Infor-
mationen in Kleingruppen weiterzuleiten.

Bei der Informationsweitergabe (Durchsagen etc.) sollten vor-
handene technische Anlagen wie beispielsweise Megaphon,
Lautsprecheranlage der Einrichtung, zur Ubermittlung benutzt
werden.

3 Hygiene

Da eine Informationsstelle nur der Information von Betroffenen
dienen soll, gibt es keine besonderen Anforderungen an die
Hygiene. Die flr diese Stelle zustandige Fuhrungskraft ist vor
Ort fiir die Einhaltung der Hygiene verantwortlich.

3.1 Reinigung und Desinfektion

Je nach Einsatzanlass und ggf. der vorherrschenden Grundsi-
tuation zum Zeitpunkt des Einsatzes, kann es notwendig sein,
auf Abstandsregeln, Desinfektionsmdglichkeiten (Hande) und
unter Umstanden der Verfligbarkeit von geeigneter Schutzbe-
kleidung (Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe, etc.) zu achten.
Weitere Informationen kénnen der ,Handlungshilfe fiir Hygie-
nemallnahmen in betreuungsdienstlichen Einsdtzen entnom-
men werden.
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Beispielsweise wird von der durchschnittlichen Zusammenset-
zung der Bevdlkerung ausgegangen (anteilig Kinder, Senioren,
Pflegebedirftige, Betroffene mit sprachlichen Barrieren etc.).
Sind wesentlich mehr besonders Hilfebedirftige zu informie-
ren, missen weitere Ressourcen eingeplant werden.

Die Information von Betroffenen wird durchgefiihrt, um unter
anderem

gesicherte Informationen Uber das Schadensereignis zu
vermitteln,

wichtige Informationen zu betreuungsdienstlichen Einrich-
tungen bekannt zu geben, beispielsweise die Hausord-
nung,

sowie besondere Regelungen bekannt zu machen.

Um Aushange uber Offnungszeiten, Verpflegungszeiten,
Hausordnung, Informationen Uber das Schadensereignis etc.
zu ermoglichen, sind geeignete Freiflachen an Wanden der In-
formationsstelle bzw. Pinnwande mit einzuplanen.

3.2 Abfall

In der Informationsstelle miissen die Abfallbehalter regelmafig
kontrolliert und bedarfsgerecht geleert werden, spatestens bei
Uberfiillung.
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4 Aufgaben

In der Informationsstelle fallen folgende Aufgaben an:

Auskunft Uber den Aufenthaltsort
Gesicherte Informationen lber das Schadensereignis
Ausgabe- und Offnungszeiten

Ansprechpartner fir die Betroffenen

4.1 Auskunft uber den Aufenthaltsort

An der Informationsstelle wird den Betroffenen einen Uberblick
Uber den derzeitigen Aufenthaltsort gegeben. Zusatzlich wer-
den die Funktionsrdume, -bereiche und Stellen wie beispiels-
weise Aufenthaltsbereiche, Speiseraume, Sanitatsraume, Aus-
gabestellen etc. bekanntgegeben. Dies kann mit einem
Gebaudeplan und / oder einer Auflistung der Rdume sicherge-
stellt werden.

4.2 Gesicherte Informationen uber
das Schadensereignis

Eines der Grundbediirfnisse von Betroffenen ist der Wunsch
nach Informationen iber das Ereignis und wie es fiir sie in den
nachsten Stunden beziehungsweise Tagen weitergehen wird.
Wichtig ist es, nur gesicherte Informationen zu verbreiten, die
von der vorgesetzten Flhrungsstelle zur Veréffentlichung an
die Betroffenen freigegeben sind.

5 Schnittstellen

In der Informationsstelle sind folgende Schnittstellen moglich:

5.1 Ubergeordnete Fiihrung

Alle zur Veroffentlichung freigegebenen und gesicherten Infor-
mationen erhalten die Einsatzkrafte der Informationsstelle tber
die Ubergeordnete Fiihrung. Diese arbeitet ggf. mit der zustan-
digen Pressestelle zusammen.

5.2 Vermittlungsangebote

Die Einsatzkrafte der Informationsstelle nehmen weiterge-
hende Anfragen von Betroffenen entgegen und versuchen
diese, an entsprechende Stellen weiterzuvermitteln.

5.3 Verpflegung

Die Ausgabezeiten und -stellen sowie das Verpflegungsange-
bot werden mit der Fihrungskraft der Verpflegung abgestimmt
und veroffentlicht.
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Die Informationen werden nach Mdglichkeit vor der Veroffentli-
chung niedergeschrieben und anschlieRend mit einheitlicher
Formulierung bekanntgemacht. Somit werden falsche Aussa-
gen oder Interpretationen vermieden. Zeithah werden diese In-
formationen ausgehangt.

4.3 Ausgabe- und Offnungszeiten

Um den Betroffenen eine Orientierung zu ermdglichen, sind die
geplanten Ausgabe- und Offnungszeiten unter Angabe der je-
weiligen Orte auszuhangen (Verpflegungsausgabe, Ausgabe
von Ver- und Gebrauchsgiitern sowie Kleidung).

Bei langerfristigem Betrieb von Einrichtungen sollten die Aus-
gabe- und Offnungszeiten zu einem geregelten Tagesablauf bei-
tragen. Gleiches gilt fiir Sprechstunden und Beratungsangebote
beispielsweise von medizinischen und sozialen Diensten.

4.4 Ansprechpartner fir die
Betroffenen

Das Personal der Informationsstelle stellt sicher, dass die Be-
troffenen immer einen Ansprechpartner antreffen beziehungs-
weise die Erreichbarkeiten ausgehéangt sind.

5.4 medizinische Versorgung /
medizinische und soziale Dienste

Das Angebot an medizinischer Versorgung sowie weiteren Be-
ratungen und Dienstleitungen werden mit den entsprechenden
Stellen abgestimmt und ausgehangen.

5.5 Aufgabenfeld Personenauskunft

Je nach Ereignis wird mit der Personenauskunft zusammenge-
arbeitet, um Suchanfragen zu verdéffentlichen (,trace the face® /
Online-Fotogalerie von Suchenden).
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6 Ressourcen

6.1 Personalansatz

Die Stelle wird durch eine Fiihrungskraft der Betreuungskom-
ponente gefiihrt. Diese Kraft regelt den Krafteansatz. Hier kon-
nen grundausgebildete Einsatzkrafte unterstiitzend eingesetzt
werden.

Einsatzkrafte sind immer mindestens zu zweit einzusetzen, um
die Kommunikation, die Zusammenarbeit, die Unterstiitzung
sowie die Sicherheit zu gewahrleisten. Die Kombination ver-
schiedener Geschlechter und von erfahrenen und noch uner-
fahrenen Kraften kann dabei sinnvoll sein.

Da die Informationsstelle von besonderer Bedeutung fiir den
Umgang mit Betroffenen ist, ist es wichtig, hier empathisches
Personal einzusetzen. Weiterhin sind die kommunikativen Fa-
higkeiten (ruhiges, seritses Auftreten, Vermittlung von Orien-
tierung etc.) der hier eingesetzten Krafte von entscheidender
Bedeutung.

Die Informationsstelle wird fiir die Dauer des Einsatzes betrie-
ben. Die personelle Besetzung in Prasenz wird nach Notwen-
digkeit sichergestellt.

7 MaBnahmen

7.1 Einrichten der Informationsstelle

Die Betreuungskomponente erkundet einen geeigneten Stand-
ort fir die Informationsstelle. Anschlieend errichtet sie die fir
die Aufgaben vorgesehenen Informationsmittel. Dabei muss
zeitnah die Einsatzbereitschaft der Informationsstelle sicherge-
stellt werden.

7.2 Betrieb der Informationsstelle

Sobald diese Stelle eingerichtet ist, meldet die zustandige Fih-
rungskraft die Einsatzbereitschaft an die vorgesetzte Fih-
rungsstelle.

Durch die Fuhrungskraft der Betreuungseinrichtung werden
alle Informationen fir die Betroffenen an die Einsatzkrafte der
Informationsstelle weitergeleitet. Diese sind fur die Aktualisie-
rung der entsprechenden Aushange zustandig.
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6.2 Materialansatz

Das Material fiir den Betrieb der Informationsstelle ist je nach
vorgegebener und vorhandener Struktur entsprechend verlas-
tet oder muss gezielt zusammengestellt und zugefihrt werden.
Zusatzlich notwendiges Material wird Uber die Fihrungskraft
angefordert. Bendtigt werden unter anderem Pinnwande und
Zubehor fur Aushange, Beschilderungen, Megaphon. Auch di-
gitale Ubertragungsmedien wie Beamer und Monitore sind
denkbar.

7.3 Einsatzende der Informations-
stelle

Die vorgesetzte Fiihrungsstelle ordnet das Einsatzende an. Die
Fuhrungskraft der Informationsstelle weist die Einsatzkrafte an,
ihre Arbeitsplatze zurlickzubauen. Das Material wird wieder
sachgerecht verstaut und die erneute Einsatzbereitschaft her-
gestellt.

Nach Beendigung des Riickbaus meldet die Fihrungskraft der
vorgesetzten Fuhrungsstelle den abgeschlossenen Riickbau
und das Ende des Einsatzes vor Ort. Die vorgesetzte Flihrung
entscheidet anschliefend Uber den weiteren Einsatz der Ein-
satzkrafte und erteilt ggf. einen neuen Auftrag.

Vor Verlassen der Informationsstelle sind alle Raume auf voll-
sténdigen Ruckbau zu kontrollieren.
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8 Quellen

Leistungsbeschreibungen des DRK-Betreuungsdienstes
Mindestanforderungen an die Strukturen des DRK-Betreu-
ungsdienstes

Empfehlungen fir Mindestanforderungen an Ressourcen
des DRK-Betreuungsdienstes

Handlungshilfe fiir HygienemalRnahmen in betreuungs-
dienstlichen Einsatzen
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Arbeitsgruppe Weiterentwicklung des DRK-Betreuungsdienstes

1 Vorbemerkungen

In diesem Teilkonzept der Registrierungsstelle wird die Arbeits-
weise einer Betreuungskomponente zur regionalen, uberregio-
nalen und landesweiten Hilfe bei Betreuungslagen beschrieben.

Dieses Teilkonzept beschreibt die Aufgaben, MaRnahmen und
Ressourcen bei der Registrierung sowie den Aufbau und den
Betrieb einer Registrierungsstelle.

Diese Aufgabe wird durch eine Betreuungskomponente geplant.
Sie stellt die Einrichtung sowie den Betrieb ggf. unter Einbindung
weiterer Kréfte sicher.

Dem Grundgedanken von Teilkonzepten entspricht es, dass die
FlUhrungskrafte jeweils beurteilen missen, ob die hier beschrie-
benen Standards lageabhangig umgesetzt werden kénnen und
ausreichen oder sie angepasst werden mussen.

2 Infrastruktur

Fir die Registrierung wird ein witterungsgeschiitzter Bereich
festgelegt. Dieser Bereich verfiigt Uber eine ausreichende Be-
leuchtung. Die Barrierefreiheit sollte sichergestellt werden. Der
Fluss der Betroffenen muss ungehindert organisiert werden,
um einen Riickstau oder ein Kreuzen der Wege zu verhindern.
Die Flache muss ausreichend dimensioniert sein, um die zu er-
wartende Anzahl von Betroffenen schnell und ohne gréRere
Verzogerung registrieren zu kdnnen.

3 Hygiene

Da eine Registrierungsstelle nur der Registrierung und der di-
rekten Weiterleitung von Betroffenen in andere Bereiche die-
nen soll, ist die Beachtung der allgemeinen Anforderungen an
die Hygiene im Einsatz ausreichend. Die fiir diese Stelle zu-
standige Fihrungskraft ist vor Ort fiir die Einhaltung der Hygi-
ene verantwortlich.

3.1 Reinigung und Desinfektion

Je nach Einsatzanlass und ggf. der vorherrschenden Grundsi-
tuation zum Zeitpunkt des Einsatzes, kann es notwendig sein,
auf Abstandsregeln, Desinfektionsmdglichkeiten (Hande), Ein-
weg-Schreibmaterial und unter Umstanden der Verfligbarkeit
von geeigneter Schutzbekleidung (Mund-Nasen-Schutz, Hand-
schuhe, etc.) zu achten. Weitere Informationen kénnen der
»,Handlungshilfe fiir HygienemalBnahmen in betreuungsdienst-
lichen Einsétzen“ entnommen werden.
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Beispielsweise wird von der durchschnittlichen Zusammenset-
zung der Bevdlkerung ausgegangen (anteilig Kinder, Senioren,
Pflegebedurftige etc.). Sind wesentlich mehr besonders Hilfebe-
durftige unterzubringen, miissen weitere Ressourcen eingeplant
werden.

Die Registrierung von Betroffenen wird durchgefiihrt um
mdglichst schnell Auskunft Uber den Aufenthaltsort geben
zu koénnen,

Angehdrige zusammenzufiihren,
Nachforschungen nach Vermissten durchfiihren zu kdnnen,
Uberblick tiber die Anzahl der Betroffenen zu erhalten und

mdglichst friih einen Bedarf an weiteren Kraften, Verpfle-
gung und Material feststellen zu kénnen.

Im Bedarfsfall sollte zusatzlich ein abgesetzter Raum einge-
plant werden, um beispielsweise die registrierten personenbe-
zogenen Daten zu verarbeiten.

3.2 Abfall

In der Registrierungsstelle missen die Abfallbehalter regelma-
Rig kontrolliert und bedarfsgerecht geleert werden, spéatestens
bei Uberfiillung.
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4 Aufgaben

In der Registrierungsstelle fallen folgende Aufgaben an:
Eingangsregistrierung
Informationen bei Bedarf
Abfrage zu Bedrfnissen und Gewohnheiten bei Bedarf

Ausgangsregistrierung

4.1 Eingangsregistrierung

Die Registrierungsstelle dient in erster Linie dem Registrieren
und der unverziglichen Weiterleitung bzw. Verteilung der Be-
troffenen in nachfolgende Bereiche. Zu der eigentlichen Auf-
gabe gehort das Ausflllen bzw. Vervollstdndigen der Regist-
rierunterlagen.

4.2 Information

Im Bedarfsfall kann hier bereits eine erste, kurze Information
Uber den weiteren zeitlichen und raumlichen Ablauf gegeben
werden.

5 Schnittstellen

In der Registrierungsstelle sind Schnittstellen zu benachbarten
Fachdiensten und deren Aufgaben sowie zu externen Partnern
im Vergleich zu anderen Funktionsbereichen und Stellen weni-
ger stark ausgepragt. Dennoch lassen sich auch hier be-
stimmte Schnittstellen festhalten:

5.1 Psychosoziale Notfallversor-
gung fur Betroffene (PSNV-B)

Eine Betreuung durch PSNV-Kréfte ist an dieser Stelle zu-
nachst nicht vorgesehen. Im Bedarfsfall hat die zustandige
Fihrungskraft eine geeignete Hilfe anzufordern.

5.2 Erste Hilfe / Sanitatsdienst

Grundsatzlich sind alle Krafte im Betreuungsdienst in erweiter-
ter Erste Hilfe ausgebildet und kénnen in ihrem Bereich die ers-
ten MafRnahmen durchfiihren. Im dringlichen Bedarfsfall hat die
zustandige Fuhrungskraft eine medizinische Hilfe unverztglich
anzufordern.

5.3 Aufgabenfeld Personenauskunft

Je nach Ereignis werden Krafte aus dem Aufgabenfeld Perso-
nenauskunft der Bereitschaften mit in die Lage eingebunden.
Hier unterstiitzen sich das Personal aus dem Aufgabenfeld
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4.3 Abfrage

Eine strukturierte Abfrage zu dringlichen und notwendigen Be-
dirfnissen und Gewohnheiten kann an dieser Stelle erfolgen.

4.4 Ausgangsregistrierung

Beim Verlassen einer Betreuungseinrichtung werden alle Be-
troffenen ausregistriert. Auf den Registrierunterlagen wird der
weitere Verbleib bzw. das Transportziel vermerkt. Diese Unter-
lagen werden zeitnah an die Ubergeordnete Flihrung weiterge-
geben.

Personenauskunft und des Betreuungsdienstes gegenseitig.
Es werden die abgestimmten Registrierunterlagen und Kom-
munikationswege verwendet.

5.4 (Bundes-)Polizei

Je nach landerspezifischen Vorgaben wird sich die (Bundes-
)Polizei in unterschiedlicher Auspragung mit in den Einsatz ein-
bringen. Der Umfang der Weitergabe der gesammelten, perso-
nenbezogenen Daten ist mit der (ibergeordneten Fiihrung ab-
zustimmen. Hierbei sind die Grundsatze der internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und die DRK-Leitlinien
zur Zusammenarbeit mit Behérden zwingend zu beachten.

5.5 Datenschutz-Beauftragter

Die Aufbewahrung und die Ubertragungswege der personen-
bezogenen Daten sind mit dem zustandigen Datenschutzbe-
auftragten der Verbandsgliederung abzustimmen. Eine erfolgte
Unterweisung nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
bei den zustandigen Einsatzkraften ist schriftlich festzuhalten.
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6 Ressourcen

6.1 Personalansatz

Die Stelle wird durch eine Fiihrungskraft der Betreuungskom-
ponente geflihrt. Diese Kraft regelt neben dem Krafteansatz
auch den ziigigen Kommunikationsfluss der erhobenen Daten
an die zustandige Fihrung bzw. den Suchdienst, dem Amtli-
chen Auskunftsburo etc.

Generell kdnnen alle grundausgebildeten Einsatzkrafte mit Da-
tenschutzunterweisung in dieser Registrierungsstelle einge-
setzt werden. Krafte des Suchdienstes konnen hier fachlich un-
terstutzen.

Einsatzkrafte sind immer mindestens zu zweit einzusetzen, um
die Kommunikation, die Zusammenarbeit, die Unterstiitzung
sowie die Sicherheit zu gewahrleisten. Die Kombination ver-
schiedener Geschlechter oder von erfahrenen und noch uner-
fahrenen Kraften kann dabei sinnvoll sein.

Die Registrierungsstelle ist in der Regel firr die Dauer des Ein-
satzes einsatzbereit zu halten, um die fortlaufende Nachregist-
rierung oder Ausgangsregistrierung sicherstellen zu kdnnen.

7 MaBnahmen

7.1 Einrichten der Registrierungs-
stelle

Die Betreuungskomponente erkundet einen geeigneten Stand-
ort fur die Registrierungsstelle. AnschlieRend errichtet sie die
fur die Aufgaben vorgesehenen Arbeitsplatze. Dabei muss
schnellstmdéglich die Einsatzbereitschaft der Registrierungs-
stelle sichergestellt werden.

7.2 Betrieb der Registrierungsstelle

Sobald diese Stelle eingerichtet ist, meldet die zustandige Fih-
rungskraft die Einsatzbereitschaft an die vorgesetzte Fih-
rungsstelle.

Die Fuhrung der Registrierungsstelle muss regelmaRig die An-
zahl und den Zustand der registrierten Betroffenen an die nach-
folgende Betreuungseinrichtung weitergeben. Diese Einrich-
tung dimensioniert seine Ressourcen entsprechend des
tatsachlichen Bedarfs der Betroffenen. Dies kann der Einsatz
von Fachkraften (Sprachmittlern, Pflege-, PSNV- etc.) sowie
von Material (Pflegehilfsmittel, Lebensmittel, Ver- und Ge-
brauchsgiter etc.) sein.
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6.2 Materialansatz

Das Material fiir den Betrieb der Registrierungsstelle ist je nach
vorgegebener und vorhandener Struktur entsprechend verlas-
tet oder muss gezielt zusammengestellt und der Registrie-
rungsstelle zugefiihrt werden. Zusatzlich notwendiges Material
wird Uber die Fihrungskraft angefordert.

Es wird generell mit den (behordlich bzw. verbandsintern) ab-
gestimmten Registrierunterlagen gearbeitet. Dies kdnnen die
Begleitkarten, Ausweis- und Bezugskarten, Suchdienstkarten,
Verletztenanhangekarten sein. Auch die Erfassung vom Be-
troffenen in einer Liste ist unter Beachtung des Datenschutzes
moglich.

Eine optische Kennzeichnung von erfassten Betroffenen mit
farbigen Armbandern ist zweckdienlich, um den Zugang zur
Betreuungseinrichtung zu autorisieren.

Spatestens im Bereich einer strukturierten Betreuungseinrich-
tung wird die Registrierung mittels (behoérdlich bzw. verbands-
intern) abgestimmten Registrierunterlagen sichergestellt. Be-
reits an anderer Stelle ausgefiilite Registrierunterlagen werden
hier auf Vollstandigkeit Uberpriift und bei Bedarf erganzt. Auf
Lesbarkeit der Angaben ist zu achten.

Betroffene, die in der Lage sind, die Registrierunterlagen selbst
auszufillen, werden durch die Einsatzkrafte im Bedarfsfall un-
terstutzt. Nur, wenn Betroffene aus kognitiven, sprachlichen
oder physischen Griinden nicht in der Lage sein sollten ihre
Angaben selbst zu notieren, Ubernehmen Einsatzkrafte diese
Aufgabe. Bei der Verwendung von Registrierlisten sind diese
zwangslaufig durch Einsatzkrafte zu pflegen.

Grundsatzlich sind die erhobenen Daten der Eingangs- und
Ausgangsregistrierung zeitnah an die tibergeordnete Fiihrung
weiterzugeben.
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7.3 Einsatzende der Registrierungs-
stelle

Die vorgesetzte Flihrungsstelle ordnet das Einsatzende an und
die Flhrungskraft der Registrierungsstelle weist die im Einsatz
befindlichen Einsatzkrafte an, ihre Arbeitsplatze zuriickzu-
bauen, das Material wieder sachgerecht zu verstauen und die
erneute Einsatzbereitschaft herzustellen.

Sollten sich an dieser Stelle noch Unterlagen mit personenbe-
zogenen Daten befinden, so sind diese in einem verschlosse-
nen Umschlag an die tibergeordnete Fiihrung zu (ibergeben.

8 Quellen

Leitlinien fir die Zusammenarbeit des DRK mit Behorden,
insbesondere der Polizei im Personenauskunftswesen
nach Landesrecht

Leistungsbeschreibungen des DRK-Betreuungsdienstes

Mindestanforderungen an die Strukturen des DRK-Betreu-
ungsdienstes

9 Anlagen

Begleitkarte fur Betroffene, DRK-Service GmbH
Ausweis- und Bezugskarte, DRK-Service GmbH
Suchdienstkarte, DRK-Service GmbH
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Nach Beendigung des Riickbaus meldet die Fihrungskraft der
vorgesetzten Fuhrungsstelle den abgeschlossenen Riickbau
und das Ende des Einsatzes vor Ort. Die vorgesetzte Flihrung
entscheidet anschlielend Uber den weiteren Einsatz der Ein-
satzkrafte und erteilt ggf. einen neuen Auftrag.

Vor Verlassen der Registrierungsstelle sind alle Rdume auf
vollstandigen Rickbau zu kontrollieren.

Empfehlungen fiir Mindestanforderungen an Ressourcen
des DRK-Betreuungsdienstes

Handlungshilfe fir Hygienemafinahmen in betreuungs-
dienstlichen Einsatzen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
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1 Vorbemerkungen

In diesem Teilkonzept Aufenthaltsbereich wird die Arbeitsweise
einer Betreuungskomponente zur regionalen, Uberregionalen
und landesweiten Hilfe bei Betreuungslagen beschrieben.

Der Aufenthaltsbereich ist in der Regel nach der Registrierung
und der Pforte der erste Bereich, der durch die Betroffenen ge-
nutzt wird.

Dieses Teilkonzept beschreibt den Aufbau und Betrieb eines
Aufenthaltsbereichs fir Personen in Betreuungsstellen, Be-
treuungsplatzen und Notunterkiinften und regelt die Verteilung
der Einsatzkrafte der Betreuungskomponente auf die unter-
schiedlichen Aufgaben.

Der Aufenthaltsbereich wird mit fortschreitender Dauer der Un-
terbringung qualitativer ausgestattet.

2 Infrastruktur

Die hier getroffenen Richtwerte sind unter anderem an den
Leitfaden zur Unterbringung von Gefliichteten in Deutschland
angelehnt. Gesetzliche Vorgaben und abweichende behérdli-
che Anordnungen der jeweiligen Lander und Gebietskorper-
schaften sind zu bertcksichtigen.

2.1 RaumgroRe

Die bendtigte GroRRe des Bereichs berechnet sich nach der An-
zahl der Betroffenen. Es wird pro Person mit einer RichtgrolRe
von 1,5 m? kalkuliert. Mit zu beriicksichtigen sind der freizuhal-
tende Platzbedarf fiir beispielsweise Mobiliar sowie Flucht- und
Rettungswege.

2.2 Barrierefreiheit

Die Raumlichkeiten sollten barrierefrei zuganglich sein, um
auch allen Betroffenen mit Handicaps den uneingeschrankten
Zugang gewahren zu kdénnen.

2.3 Witterungsschutz

Der Aufenthaltsbereich muss gegen Witterungseinfliisse jeder
Art geschiitzt sein. Dies betrifft unter anderem die Regulierung
der Raumtemperatur. Der Richtwert sollte optimal zwischen
18° und 22°C liegen. Eine gute Durchliftung der Raumlichkei-
ten muss ermdglicht werden.

2.4 Beleuchtung

Die Raume missen den Regeln der Technik entsprechend den
ganzen Tag Uber gut ausgeleuchtet sein.
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Dieser zentrale Bereich wird durch eine Betreuungskompo-
nente geplant, eingerichtet und betrieben. Ggf. werden die Ein-
satzkréfte durch die Technik und Sicherheit unterstutzt.

Dem Grundgedanken von Teilkonzepten entspricht es, dass
die FUhrungskrafte jeweils beurteilen miissen, ob die hier be-
schriebenen Standards lageabhangig umgesetzt werden kon-
nen und ausreichen oder sie angepasst werden mussen.

Grundsatzlich wird von der durchschnittlichen Zusammenset-
zung der Bevdlkerung ausgegangen (anteilig Kinder, Seniorin-
nen/Senioren, Pflegebedirftige etc.). Sind wesentlich mehr be-
sonders Hilfebedurftige unterzubringen, miissen weitere Res-
sourcen eingeplant werden.

2.5 Brandschutzbestimmungen

Der Aufenthaltsbereich muss den Brandschutzbestimmungen
der Lander entsprechen und Uber gut zu erreichende Notaus-
gange verfliigen. Mindestens zwei Rettungswege pro Raum
mussen vorhanden sein. Diese sind entsprechend zu beschil-
dern und freizuhalten. Feuerldschgerate sind an gut erreichba-
ren Stellen vorzuhalten.

2.6 Stromversorgung

In diesem Bereich sollten einige getrennt abgesicherte Strom-
anschlisse verlegt sein, damit elektronische Endgerate der Be-
troffenen aufgeladen und betrieben werden kénnen.

2.7 Internet

Im Umfeld des Aufenthaltsbereichs sollte eine drahtlose und 6f-
fentliche Internetverbindung ermdglicht werden, falls der mobile
Datenempfang nicht gegeben ist. Die Zusammenarbeit mit dem
Fachdienst Information und Kommunikation ist anzustreben.

2.8 Sanitaranlagen

In der Nahe des Aufenthaltsbereichs miissen ausreichend sa-
nitdre Anlagen vorhanden sein. Es wird mit 1,5 Toilettenplatzen
je Geschlecht und je 100 Betroffene gerechnet. Dabei missen
auch behindertengerechte Toilettenplatze einkalkuliert werden.
In den Sanitaranlagen missen weiterhin Handwaschbecken
mit Seife und Einmalhandtiichern zur Verfligung stehen.
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3 Hygiene

3.1 Bodenbeschaffenheit

Der Boden im Aufenthaltsbereich muss befestigt und gut zu rei-
nigen sein.

3.2 Sanitaranlagen

Die Sanitéranlagen missen regelmafig kontrolliert, eventuelle
Verunreinigungen zeitnah beseitigt und Toilettenpapier aufge-
fullt werden.

3.3 Reinigung

Der gesamte Bereich muss in regelmaRigen Abstdnden geman
abgestimmtem Hygieneplan gereinigt und ggf. desinfiziert wer-
den. Im Bedarfsfall sind Verunreinigungen direkt zu beseitigen.

4 Aufgaben

Im Aufenthaltsbereich fallen die folgenden Aufgaben an:

Betreuen und begleiten
Informieren
Beschaftigen (u.a. Kinderspielbereich)

Getranke anbieten

4.1 Betreuen und begleiten

Den Betroffenen mussen stets Ansprechpartner zur Verfligung
stehen, um bei eventuellen Fragen Auskunft erteilen zu kén-
nen. Sie unterstitzen bei psychosozialen und physischen Be-
dirfnissen, sofern mdglich.

4.2 Informieren

Grundsatzlich missen Betroffene in den Einrichtungen des Be-
treuungsdienstes informiert werden. Der Aufenthaltsbereich ist
fur diese regelmafliige Aufgabe besonders geeignet, weil sich
hier die Betroffenen relativ lange aufhalten und die Ruhe ha-
ben, die Informationen aufzunehmen.

Darliber hinaus sollten alle wesentlichen Bekanntmachungen
an einer festgelegten Stelle (Infobrett, Eingangsbereich etc.)
ausgehangen werden.

Zu den Bekanntmachungen zahlen beispielsweise Informatio-
nen zur Liegenschaft, Hilfsangebote, Suchanzeigen und Lage-
meldungen. Es werden ausschlieBlich gesicherte Informationen
bekannt gegeben und keine Vermutungen oder Einschatzungen
zur Lage kundgetan.
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3.4 Desinfektion

Wird bei der Gefahrdungsbeurteilung eine besondere hygieni-
sche Gefahrdung festgestellt, miissen besondere Desinfekti-
onsplane abgestimmt und ausgefiihrt werden.

3.5 Abfall

Im Aufenthaltsbereich miissen die Abfallbehalter regelmafig
kontrolliert und bedarfsgerecht geleert werden, spatestens bei
Uberfiillung.

4.3 Beschaftigen

Im Aufenthaltsbereich miissen die Betroffenen die Moglichkei-
ten haben sich zu beschaftigen. Darunter fallen Angebote wie
beispielsweise das Spielen von Gesellschaftsspielen, das Le-
sen und das Aufladen ihrer elektronischen Endgerate. Nach
Méglichkeit unterstiitzen die Einsatzkrafte hierbei aktiv.

Wenn sich unter den betroffenen Personen Kinder befinden,
sollte ein separater Bereich fir diese eingerichtet werden, um
eine altersgerechte Beschaftigung anbieten zu kénnen. Je nach
Bedarf kdnnen auf dem Boden Teppiche oder Decken ausgelegt
werden, damit die Kinder dort ungefahrdet spielen kénnen. Auch
Sportangebote im AuRenbereich sind zu empfehlen.

4.4 Getranke anbieten

Damit die Betroffenen ausreichend mit Getranken versorgt
werden, ist im Nahbereich ein Angebot von Kalt- und Warmge-
trénken sicherzustellen.
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5 Schnittstellen

5.1 Psychosoziale Notfallversor-
gung von Betroffenen (PSNV-B)

Damit die Einsatzkrafte der sozialen Betreuung in ihren Aufga-
ben unterstltzt werden, ist die rechtzeitige Einbindung von
PSNV-B-Kraften zu empfehlen. Diese kdnnen folgende Aufga-
ben unterstiitzen und Gbernehmen:

Feststellen des psychosozialen Hilfebedarfs
Unterstiitzung der besonders psychisch Betroffenen
Organisation weiterfiihrender PSNV-Hilfsangebote
Stabilisierung der Betroffenen im Allgemeinen

6 Ressourcen

6.1 Personalansatz

In dem Aufenthaltsbereich befinden sich in der Regel die meis-
ten Betroffenen. Demnach ist der Krafteansatz angemessen
hoch anzusetzen, damit die dargestellten Aufgaben erflllt wer-
den kdénnen. In einem Raum befinden sich immer mindestens
zwei Einsatzkrafte, von denen eine Einsatzkraft Gber eine Qua-
lifikation in der PSNV verfiigen sollte.

Abhangig von der Einsatzphase, der Tageszeit und der Lage
ist der Krafteansatz stets neu zu bewerten und anzusetzen.

7 MaBnahmen

7.1 Einrichten des Aufenthalts-
bereiches

Weil der Aufenthaltsbereich nach der Aufnahme der vordring-
lichste Bereich in einer Einrichtung des Betreuungsdienstes ist,
muss dieser als einer der ersten eingerichtet werden. Hierzu
sind die zur Verfligung stehenden Rdume zu erkunden, zu be-
werten und zu planen. Dazu zahlt die Festlegung der Sitz-
platze, der Ausgabestellen, der Spielbereiche und der Flucht-
und Rettungswege. Im Anschluss wird mit den vorhandenen
Mitteln eingerichtet.

Deutsches
Rotes
Kreuz

5.2 Dolmetscher

Um die Kommunikation zwischen Betroffenen und Einsatzkraf-
ten zu fordern, ist im Bedarfsfall die Einbindung von Dolmet-
scherinnen bzw. Dolmetschern zu empfehlen.

6.2 Materialansatz

Fir den Aufenthaltsbereich sollten so viele Sitzplatze vorgehal-
ten wie Betroffene untergebracht werden. Die vorhandene Be-
stuhlung kann gunstigenfalls vom Objekt genutzt werden. An-
dernfalls muss das fehlende Material angefordert werden.
Hierbei ist Mobiliar fur die Errichtung und den Betrieb von Aus-
gabestellen mit einzuplanen.

Zur Beschéaftigung der Betroffenen sollten Zeitschriften, Blicher
und Gesellschaftsspiele bereitgestellt werden. Fir den Kinder-
spielbereich sind zusatzlich Decken, altersgerechte Spiele und
Spielzeug vorzuhalten. Fir das Aufladen der elektronischen
Endgerate werden geeignete und abgesicherte Leitungen, La-
destationen etc. benétigt.

Bei der Ubergabe der Liegenschaft ist mit der verantwortlichen
Stelle schriftlich festzuhalten, in welcher Form die Rickgabe
am Einsatzende zu erfolgen hat (Verbrauchsmaterialien und
Abfallentsorgung, Reinigung und Schadensaufnahme, Be-
triebskosten etc.).

7.2 Betrieb des Aufenthalts-
bereiches

Nach dem Einrichten des Bereiches wird die Aufnahmebereit-
schaft an die Flihrung gemeldet. In der Regel durfen Betroffene
erst nach Fertigstellung in diese Rdume aufgenommen werden.
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7.3 Einsatzende des Aufenthalts-
bereiches

Die vorgesetzte Flihrungsstelle ordnet das Einsatzende an und
die Fiihrungskraft weist die im Einsatz befindlichen Einsatzkrafte
an, ihre Arbeitsplatze zurlickzubauen, das Material wieder sach-
gerecht zu verstauen und die erneute Einsatzbereitschaft herzu-
stellen, sofern moglich. Dabei sind eventuelle Schaden von der
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Liegenschaft und dem eingebrachten Material zu dokumentie-
ren. Die R&ume werden nach Mdglichkeit in den urspriinglichen
Zustand gebracht und besenrein verlassen.

Nach Beendigung des Riickbaus meldet die Fihrungskraft der
vorgesetzten Fuhrungsstelle den abgeschlossenen Riickbau
und das Ende des Einsatzes vor Ort.

Vor Verlassen des Aufenthaltsbereichs sind alle Raume auf
vollstandigen Riickbau zu kontrollieren.

8 Quellen und gesetzliche Vorgaben

DRK-Leitfaden zur Unterbringung von Gefliichteten
in Deutschland

Handlungshilfe fiir HygienemafRnahmen in betreuungs-
dienstlichen Einsatzen

Leistungsbeschreibungen des DRK-Betreuungsdienstes

Mindestanforderungen an die Strukturen des DRK-Betreu-
ungsdienstes

Empfehlungen fir Mindestanforderungen an Ressourcen
des DRK-Betreuungsdienstes
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1 Vorbemerkungen

In diesem Teilkonzept Ruhebereich wird die Arbeitsweise einer
Betreuungskomponente zur regionalen, Uberregionalen und
landesweiten Hilfe bei Betreuungslagen beschrieben. Dieses
Teilkonzept erlautert den Aufbau und Betrieb eines Ruhebe-
reichs flr Personen in Betreuungsstellen, Betreuungsplatzen
und Notunterkinften.

Der Ruhebereich ist ein Funktionsbereich innerhalb einer Be-
treuungsstelle, eines Betreuungsplatzes oder einer Notunter-
kunft. Der Ruhebereich wird hdufig gemeinsam mit dem Funk-
tionsbereich Aufenthaltsbereich dem (Unter-)Einsatzabschnitt
Soziale Betreuung zugeordnet und einsatztaktisch gefuihrt.

Der Ruhebereich wird durch Einsatzkrafte des Betreuungsdiens-
tes geplant, eingerichtet und betrieben. Bei der materiellen Ein-
richtung des Ruhebereichs kdnnen ggf. andere Fachdienste,
z. B. der Fachdienst Technik und Sicherheit, unterstiitzen.

Der Funktionsbereich Ruhebereich dient den Betroffenen als
Moglichkeit, ihren Bedirfnissen nach Erholung, Schlaf und
Riickzug sowie einem Mindestmal® an Privatsphare nachzu-
kommen.

2 Infrastruktur

Die hier getroffenen Empfehlungen sind unter anderem dem
Leitfaden zur Unterbringung von Gefliichteten in Deutschland
sowie dem Sphere-Handbuch entlehnt. Die getroffenen Richt-
werte sind dem Leitfaden zur Unterbringung von Gefllichteten
in Deutschland entnommen. Gesetzliche Vorgaben und abwei-
chende behordliche Anordnungen der jeweiligen Lander und
Gebietskérperschaften sind zu beriicksichtigen.

2.1 Raumart

Die allgemeine Wahl einer Liegenschaft fiir eine Betreuungs-
stelle, einen Betreuungsplatz oder eine Notunterkunft ist von
sehr vielen Faktoren abhangig. Im Folgenden werden die Fak-
toren aufgezeigt, welche fiir eine Abwagung mit Blick auf den
Ruhebereich ausschlaggebend sind.

Vordringlich sollten Liegenschaften gewahlt werden, die es er-
moglichen, viele, kleinere und voneinander abgetrennte Berei-
che als Ruherdume sowie Bereitschaftsraume fir Einsatzkrafte
nutzen zu kénnen. Hierfir eignen sich insbesondere Schulen
und andere gleichartige Gebaude. Diese erlauben eine Unter-
bringung Uber die Soforthilfephase hinaus, da hier ein Mindest-
mal an Privatsphare im Ruhebereich relativ einfach hergestelit
werden kann.
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Es wird unterschieden in Ruheplatze, die der kurzzeitigen Er-
holung dienen, und in Schlafplatze, die dem Schlaf dienen. Ein
Ruheplatz kann jederzeit zu einem individuell zugewiesenen
Schlafplatz aufgewertet werden.

Die konkrete Ausgestaltung des Ruhebereichs ist insbeson-
dere von zwei mafRgeblichen Faktoren abhangig: Zum einen
beeinflussen vor allem die Unterkunft als solche und die damit
verbundenen raumlichen und materiellen Mdglichkeiten die
Ausgestaltung des Ruhebereichs. Zum anderen ist die vorherr-
schende Sozialstruktur der Betroffenen ein wichtiger Faktor.

Dem Grundgedanken von Teilkonzepten entspricht es, dass
die FUhrungskrafte jeweils beurteilen miissen, ob die hier be-
schriebenen Standards lageabhangig umgesetzt werden kon-
nen und ausreichen oder sie angepasst werden mdissen.
Grundsatzlich wird von der durchschnittlichen Zusammenset-
zung der Bevolkerung ausgegangen (Anteilig Kinder, Seniorin-
nen/Senioren, Pflegebediirftige etc.). Sind wesentlich mehr be-
sonders Hilfebedirftige unterzubringen, missen weitere
Ressourcen eingeplant werden.

Hallenartige Gebaude, wie z. B. Turn- und Sporthallen, Sale
oder Foyers sind hingegen als Ruhebereich weniger geeignet.
Sie bieten einerseits vielen Menschen Platz, andererseits keine
Privatsphare. Von einer Unterbringung von Betroffenen in ei-
nem hallenartigen Ruhebereich ohne bauliche Trennung in
mehreren separaten Zonen ist abzusehen. Dies entspricht
nicht dem allgemeinen Unterbringungsstandard. Wenn die Nut-
zung dieser Radumlichkeiten unvermeidbar ist, missen sie mit
erhohtem Aufwand zu qualifizierten Ruhebereichen umgewan-
delt werden.

2.2 Platzbedarf pro Person

In der Soforthilfephase missen pro Person 4 bis 5 m? an Platz
im Ruhebereich einkalkuliert werden.

In der Stabilisierungsphase sollten pro Person 5 bis 6 m? zur
Verfligung stehen, weil beispielsweise vermehrt personliche
Gegenstande gelagert werden miissen und auch grofiere Bet-
ten zur Verfligung stehen kénnen. Weiterhin muss beachtet
werden, dass ab der Stabilisierungsphase die Personen mog-
lichst in separaten Raumen, in jedem Fall nicht in Bereichen
mit mehr als 8 Betten, untergebracht werden sollten.
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In der Normalisierungsphase werden die Personen in gemein-
schaftlich oder familidar organisierten Zimmergemeinschaften
von 2 bis 4 Personen pro Raum, bei Familien auch mehr, un-
tergebracht. In dieser Phase ist der Platzbedarf von 6 m? je
Person das Minimum.

Der Raumbedarf fir Lauf-, Flucht- und Rettungswege ist zu-
satzlich einzuplanen. Die Durchgangsbreite muss mindestens
1,5 m breit sein. Flucht- und Rettungswege mussen jederzeit
freigehalten werden.

Dariber hinaus sind freizuhaltende Bereiche rund um Heizko-
per, elektrische Anlagen, Klimagerate etc. miteinzuplanen.

2.3 Witterungsschutz und
Raumtemperatur

Der Ruhebereich muss gegen Witterungseinfliisse jeder Art
geschutzt sein. Dies betrifft unter anderem die Regulierung der
Raumtemperatur. Der Richtwert im Ruhebereich liegt niedriger
als im Aufenthaltsbereich und sollte zwischen 16°C und 19°C
liegen. Eine gute Durchllftung der Raumlichkeiten mit Frisch-
luft muss maglich sein.

2.4 Technische Ausstattung

Die Rdume im Ruhebereich missen den anerkannten Regeln
der Technik entsprechend ausgestattet sein. Sie missen tags-
Uber ausreichend ausgeleuchtet sein. Eine ausreichende Be-
leuchtung muss nachtsiiber vorhanden sein.

3 Hygiene

3.1 Bodenbeschaffenheit

Der Boden im Ruhebereich muss befestigt und gut zu reinigen
sein.

3.2 Sanitaranlagen

Die Sanitaranlagen mussen regelmafig kontrolliert, eventuelle
Verunreinigungen zeitnah beseitigt und Verbrauchsmaterial (Toi-
lettenpapier, Einmalhandtticher, Seife etc.) aufgefillt werden.

3.3 Reinigung

Der gesamte Ruhebereich muss in regelmafRigen Abstéanden ge-
mafR abgestimmtem Hygieneplan gereinigt und ggf. desinfiziert
werden. Im Bedarfsfall sind Verunreinigungen direkt zu beseitigen.
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Im Ruhebereich sollten einige getrennt abgesicherte Stroman-
schlisse verlegt sein, damit elektronische Endgerate der Be-
troffenen aufgeladen und betrieben werden kdnnen.

2.5 Brandschutzbestimmungen

Der Ruhebereich muss den geltenden Brandschutzbestim-
mungen der zustandigen Behorden entsprechen und lber gut
zu erreichende Notausgange verfiigen. Mindestens zwei Ret-
tungswege pro Raum miissen vorhanden sein. Diese sind ent-
sprechend zu beschildern und freizuhalten. Feuerldschgerate
sind an gut erreichbaren Stellen vorzuhalten.

Zu empfehlen ist eine Abnahme vor Inbetriebnahme durch den
vorbeugenden Brandschutz.

2.6 Internet

Es empfiehlt sich, im Ruhebereich keine 6ffentliche Internetver-
bindung fur Betroffene zur Verfligung zu stellen und die Nut-
zung eines vorhandenen Internetangebotes zu unterbinden,
um hier die Ruhe zu ermdglichen.

2.7 Sanitaranlagen

In der Nahe des Ruhebereichs missen ausreichend sanitére An-
lagen vorhanden sein. Es wird mit mindestens 1,5 Toilettenplat-
zen je Geschlecht und je 100 Betroffene gerechnet. Zusatzliche
behindertengerechte Toilettenplatze mussen einkalkuliert wer-
den. In den Sanitdranlagen missen weiterhin Handwaschbe-
cken mit Seife und Einmalhandtiichern zur Verfligung stehen.

3.4 Desinfektion

Wird bei der Gefahrdungsbeurteilung eine besondere hygieni-
sche Gefahrdung festgestellt, miissen besondere Desinfekti-
onsplane abgestimmt und ausgefiihrt werden.

3.5 Abfall

Im Ruhebereich miissen die Abfallbehalter regelmanig kontrol-
liert und bedarfsgerecht geleert werden, spatestens bei Uber-
fullung.
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4 Aufgaben

Nach dem Planen, Aufbau und Einrichten des Ruhebereichs ist
dieser Funktionsbereich meist weniger personalintensiv als an-
dere Funktionsbereiche.

Im Ruhebereich fallen insbesondere folgende spezifischen
Aufgaben an:

1. Soziale Betreuung der Betroffenen

2. Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung
3. Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit
4

. Sorge um ricksichtsvolles Zusammenleben

4.1 Soziale Betreuung der
Betroffenen

Auch wenn der Ruhebereich, insbesondere in der Nachtzeit,
vor allem zum Schlafen, dem privaten Rickzug und der indivi-
duellen Erholung dient, muss der Betreuungsdienst die Kern-
aufgabe der Sozialen Betreuung auch in diesem Funktionsbe-
reich erfillen. Den Betroffenen sollte auch im Ruhebereich
jederzeit eine Ansprechperson zur Verfligung stehen, um bei
eventuellen Fragen Auskunft erteilen zu kénnen. Die Einsatz-
krafte des Betreuungsdienstes missen hierfir nicht in den ein-
zelnen Raumen des Ruhebereichs standig anwesend sein. Es
genugt, wenn diese in regelmafigen Abstadnden im Ruhebe-
reich prasent sind und eventuelle Bedirfnisse der Betroffenen
abfragen. Die Einsatzkrafte unterstitzen bei psychosozialen
und physischen Bediirfnissen, sofern moglich.

4.2 Aufrechterhaltung der
allgemeinen Ordnung

Den Einsatzkraften des Betreuungsdienstes im Ruhebereich
kommt die Aufgabe zu, die allgemeine Ordnung aufrechtzuer-
halten. Hierzu zahlt insbesondere:

Sicherzustellen, dass Betroffene ihren Schlafbereich nicht
eigenstandig verlagern

Die Betroffenen, falls notwendig, zur allgemeinen Sauber-
keit und Ordnung anzuhalten
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4.3 Aufrechterhaltung der
allgemeinen Sicherheit

Das gemeinschaftliche Zusammenleben in Notsituationen ist
fiir viele Betroffene eine psychische wie physische Belastung.
Den Einsatzkraften im Ruhebereich kommt demnach eine
groRe Bedeutung zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Si-
cherheit zu. Die Einsatzkrafte nehmen keine klassischen Si-
cherheitsaufgaben wahr. Im Bedarfsfall wird hierzu ein externer
Sicherheitsdienst eingebunden.

Es ist die Aufgabe des Betreuungsdienstes, durch praventives
und umsichtiges, ebenso wie soziales und empathisches Han-
deln, Konflikte unter den Betroffenen friihzeitig zu erkennen
und zu schlichten.

Die wichtigsten Aufgaben zur Aufrechterhaltung der allgemei-
nen Sicherheit im Ruhebereich sind, dass:

die Hausordnung und alle Vorschriften zur Brandsicherheit
und weitere sicherheitsrelevante Vorschriften eingehalten
werden,;

Konflikte unter den Betroffenen erkannt und moderierend
geschlichtet werden;

die Trennung der Geschlechter, sofern eingerichtet, insbe-
sondere in der Nacht, aufrechterhalten wird;

die Vorgaben und Konzepte zur Pravention und Verhinde-
rung sexualisierter Gewalt umgesetzt werden.

4.4 Sorge um riucksichtsvolles
Zusammenleben

Der Ruhebereich ist fir die Betroffenen oftmals der letztmdgli-
che Riickzugsort, um ihrem Beddrfnis nach Privatsphare nach-
kommen zu kénnen. Die Einsatzkrafte haben die Aufgabe, alle
Personen zur gegenseitigen Riicksicht anzuhalten und es aktiv
zu fordern. Dies geschieht durch Praventivmalnahmen, wie
z. B. die Vermittlung und Erkldrung der Hausordnung.
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5 Schnittstellen

Im Ruhebereich sind Schnittstellen zu benachbarten Fach-
diensten und deren Aufgaben sowie zu externen Partnern im
Vergleich zu anderen Funktionsbereichen weniger stark aus-
gepragt. Dennoch lassen sich auch hier bestimmte Schnittstel-
len festhalten.

5.1 Psychosoziale Notfallversor-
gung fur Betroffene (PSNV-B)

Damit die Einsatzkrafte der sozialen Betreuung in ihren Aufga-
ben im Ruhebereich durch PSNV-B Krafte unterstiitzt werden
konnen, sollte der Kontakt zu diesen Fachkraften rechtzeitig
aufgebaut werden. Diese werden im Bedarfsfall eingebunden.

6 Ressourcen

6.1 Personalansatz

Im Ruhebereich befinden sich in der Regel zur Tagzeit nur we-
nige Betroffene, zur Nachtzeit hingegen die meisten. In beiden
Fallen ist der Personalansatz niedriger als in anderen Funkti-
onsbereichen. Dennoch missen im Ruhebereich Einsatzkrafte
vor Ort sein, um fiir die Betroffenen ansprechbar sein zu kén-
nen und um die oben aufgefihrten Aufgaben durchfiihren zu
kénnen.

Abhangig von GréRe, Belegung und Raumaufteilung des Ru-
hebereichs sollten zur Nachtzeit mindestens zwei Einsatzkréfte
anwesend sein. Zur Tagzeit reicht eine regelmaflige Kontrolle.
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5.2 Technik und Sicherheit

Bei der Einrichtung des Ruhebereichs kénnen Einsatzkrafte
des Fachdienstes Technik und Sicherheit unterstlitzend tatig
werden.

5.3 Externer Sicherheitsdienst

Insbesondere zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicher-
heit kann sich die Zusammenarbeit mit einem Sicherheitsdienst
anbieten. Hier gilt es jedoch zu beachten, dass es eine genaue
Aufgaben- und Schnittstellenbeschreibung zwischen dem DRK
und einem externen Sicherheitsdienst geben muss. In einer
solchen Konstellation missen alle Rechte und Bedlrfnisse der
Hilfesuchenden geschitzt werden. Die humanitaren Aufgaben
und Grundsatze des DRK missen gewahrt werden.

6.2 Materialansatz

Abhangig vom Einsatzgeschehen ist eine adaquate Anzahl an
Ruheplatzen zeitnah einzurichten. Diese sollten mit Ublichen
Feldbetten ausgestattet sein. Eine ebenerdige Unterbringung
sollte vermieden werden.

Bei Einsatzen, die langer andauern, hat jede betroffene Person
einen Anspruch auf einen ihr individuell zugewiesenen Schlaf-
platz. In diesem Fall sollten ihr zusatzlich Decken, Kissen und
Schlafbeziige ausgehandigt werden.

Mit anhaltender Einsatzdauer wird die Unterbringungsqualitat
auch im Ruhebereich gesteigert. Dies bedeutet unter anderem,
dass qualitativ héherwertige Schlafplatze genutzt werden.
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7 MaBnahmen

7.1 Einrichten des Ruhebereichs

Der Ruhebereich ist kein Funktionsbereich, der zwingend vor-
dringlich zu errichten ist, wie z. B. der Bereich der Registrierung
und dem Aufenthalt.

Die Einrichtung des Ruhebereichs ist eine nachgelagerte MaR3-
nahme und kann im weiteren Einsatzverlauf erfolgen. Sie muss
jedoch von Beginn an mitgedacht und vorgeplant werden. Ins-
besondere dann, wenn abzusehen ist, dass die Betroffenen
eine Ruhe- oder Schlafmdglichkeit bendétigen.

Hierzu sind die zur Verfligung stehenden Raume zu erkunden,
zu bewerten und zu planen. Dazu zahlt die Festlegung der
Ruhe- bzw. Schlafplatze, die Raumaufteilung sowie Flucht-
und Rettungswege.

Bei der Raumplanung ist zu beachten, dass Familien nicht oder
nur sehr schwer getrennt voneinander untergebracht werden
koénnen. Auch die Trennung nach Geschlecht, Alter oder wei-
teren Merkmalen kann Grundlage fur eine einsatztaktische Ent-
scheidung und praktische Ausgestaltung des Ruhebereichs
sein.

Im Anschluss wird der Ruhebereich mit den vorhandenen und
evtl. nachzufordernden Mitteln eingerichtet.

Bei der Ubergabe der Liegenschaft ist mit der verantwortlichen
Stelle schriftlich festzuhalten, in welcher Form die Riickgabe
am Einsatzende zu erfolgen hat (Verbrauchsmaterialien, Ab-
fallentsorgung, Reinigung, Schadensaufnahme, Betriebskos-
ten etc.).
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7.2 Betrieb des Ruhebereichs

Nach dem Einrichten des Ruhebereichs wird der Status an die
zustandige Fuhrungskraft gemeldet. In der Regel diirfen Be-
troffene erst nach Fertigstellung diesen Bereich benutzen.

Im Betrieb des Ruhebereichs werden die oben aufgefiihrten
Aufgaben wahrgenommen und entsprechende Maflinahmen
durchgefihrt.

Eine Hausordnung sorgt fiir einen reibungslosen Einsatzver-
lauf und sollte mindestens folgende Regeln enthalten:

Kontaktmdglichkeit der nachsten Ansprechperson

Ruhe- und Schlafzeiten

Hygienisches Verhalten

Verhalten im Evakuierungs- und Brandfall

Handhabung von elektrischen Geraten

Umgang mit Speisen und Getranken

Ausweis- und Zugangsregeln

Die Hausordnung erhalt beim Betreten der Liegenschaft seine
Gultigkeit und ist fur alle Betroffenen bindend.

7.3 Einsatzende des Ruhebereichs

Die vorgesetzte FUhrungsstelle ordnet das Einsatzende an und
die Fuhrungskraft weist die im Einsatz befindlichen Einsatz-
krafte an, ihre Arbeitsplatze zurlickzubauen, das Material wie-
der sachgerecht zu verstauen und die erneute Einsatzbereit-
schaft herzustellen, sofern mdoglich. Dabei sind eventuelle
Schaden der Liegenschaft und des eingebrachten Materials zu
dokumentieren. Die Raume werden nach Mdéglichkeit in den ur-
spriinglichen Zustand gebracht und besenrein verlassen.

Nach Beendigung des Riickbaus meldet die Fiihrungskraft der
vorgesetzten Fihrungsstelle den abgeschlossenen Riickbau
und das Ende des Einsatzes vor Ort.

Vor Verlassen des Ruhebereichs sind alle Raume auf vollstan-
digen Riickbau zu kontrollieren.

8 Quellen und gesetzliche Vorgaben

DRK-Leitfaden zur Unterbringung von Gefllichteten in
Deutschland

Sphere-Handbook

Handlungshilfe fiir HygienemalRnahmen in betreuungs-
dienstlichen Einsatzen

Leistungsbeschreibungen des DRK-Betreuungsdienstes

Mindestanforderungen an die Strukturen des DRK-Betreu-
ungsdienstes

Empfehlungen fir Mindestanforderungen an Ressourcen
des DRK-Betreuungsdienstes
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1 Vorbemerkungen

In diesem Teilkonzept Verpflegungsausgabe wird die Arbeits-
weise einer Betreuungskomponente zur regionalen, uberregio-
nalen und landesweiten Hilfe bei Betreuungslagen beschrieben.

Der richtige Umgang mit und die fachgerechte Abgabe von Le-
bensmitteln ist in allen Einsatzphasen und Einrichtungen des
Betreuungsdienstes von erheblicher Bedeutung. Auch bei ge-
planten Diensten und Veranstaltungen wird eine Verpflegungs-
ausgabe bendtigt.

Die hier genannten Grundlagen kdnnen auch im wirtschaftli-
chen Geschéftsbetrieb angewendet werden. Dieser Bereich als
Sonderleistung des Betreuungsdienstes wird in diesem Teil-
konzept nicht ndher vertieft.

Die Einrichtung und der Betrieb von Verpflegungsausgaben
missen den Anforderungen der aktuellen und fachgerechten
Lebensmittelhygiene entsprechen. Hygienische Mangel und
unsachgemafler Umgang mit Lebensmitteln kénnen zu
schwerwiegenden Erkrankungen filhren, die schnell einen gré-
Reren Personenkreis betreffen kdnnen. Es ist somit wichtig, die
Risiken beim Umgang mit und der Ausgabe von Lebensmitteln
so gering wie mdéglich zu halten.

2 Infrastruktur

Verpflegungsausgabestellen sind an einem vor der Witterung
geschutzten Ort zu betreiben. Bei Ausgabestellen im Freien ist
darauf zu achten, dass eine angemessene Uberdachung ge-
gen Witterungseinflisse und Verschmutzungen vorhanden ist.

Der Boden muss sauber, eben und frei von Stolpergefahren
sein. Herumliegende Kabel, Schlduche und sonstige Gegen-
stédnde im Bereich der Laufwege sind zu entfernen oder zumin-
dest kenntlich zu machen.

3 Hygiene

Eine Reihe von MalRnahmen im Bereich der Verpflegungsaus-
gabe sind durch Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Erlasse
und lokale Auflagen (beispielsweise durch Gesundheitsbehor-
den) reglementiert.

Auch unter Einsatzbedingungen gelten samtliche Gesetze,
Verordnungen, Vorschriften etc. weiter, um unter anderem die
Gesunderhaltung der Verpflegungsteilnehmenden nicht zu ge-
fahrden. Dazu gehéren beispielsweise die Einhaltung der Kihl-
kette und der Ausgabetemperaturen.
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Neben den hygienischen Anforderungen betrachtet dieses
Teilkonzept auch die ergonomischen und sicherheitstechni-
schen Aspekte bei Verpflegungsausgaben.

Die Verpflegungsausgabe umfasst die Aus- und Fortbildung
der Einsatzkrafte sowie die Planung, Einrichtung und Durch-
fuhrung der Ausgabe von Speisen und Getranken. Der struktu-
rierte und raumlich festgelegte Ort der Ausgabe wird als Ver-
pflegungsausgabestelle bezeichnet.

Je nach Anzahl der zu Verpflegenden und der Art des Ausga-
begutes kann der Arbeitsaufwand fiir die Verpflegungsausgabe
variieren. Damit ist auch die Anzahl von zu Verpflegenden, die
pro Stunde die Verpflegungsausgabestellen durchlaufen, nicht
fest zu definieren. Durch Hinzuziehung beispielsweise zusatz-
licher Einsatzkrafte oder Betreiben mehrerer Ausgabestellen,
kann die Verpflegungsausgabe gestaltet werden.

Dem Grundgedanken von Teilkonzepten entspricht es, dass
die Fihrungskrafte jeweils beurteilen miissen, ob — lageabhan-
gig — die hier beschriebenen Standards umgesetzt werden kon-
nen und ausreichen oder ob sie angepasst werden missen.

Verpflegungsausgabestellen sollen fir alle Beteiligten leicht zu
finden sein. Zu- und Abgénge missen Ubersichtlich und kreu-
zungsfrei angelegt sein, damit sie ziigig und ohne Behinderung
passierbar sind. Wege und Stellen sollen ausgeschildert, mar-
kiert und abgegrenzt sein.

Beispiele fur zu beachtende Hygienemaflinahmen:
Persoénliche Sauberkeit und saubere Kleidung der Einsatz-
krafte

Ausgabestelle, Ausgabegut sowie Mittel der Ausgabe vor
Staub, Fliegen etc. schiitzen

Sachgerechte Lagerung der Lebensmittel, méglichst nicht
direkt auf dem Boden

Deckel der Thermophore oder des Gastronormbehalters
mit Innenseite nach oben ablegen
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Die fur die Ausgabestelle zustandige Fuhrungskraft ist vor Ort
fur die Einhaltung der Hygiene an der bzw. den Ausgabestellen
verantwortlich.

Ebenso ist die gesicherte und ordnungsgemafe Entsorgung,
insbesondere der Lebensmittelreste, flr einen hygienischen
einwandfreien Betrieb der Verpflegungsausgabe notwendig.

4 Aufgaben

In der Verpflegungsausgabe fallen folgende Aufgaben an:

Registrierung und Information

Anlieferung und Nachschub

Ausgabe der Verpflegung

Reinigung

Ruckfuhrung bzw. Entsorgung nicht ausgegebener Speisen

4.1 Registrierung (Bezugsberechti-
gung) und Information

Eine Registrierung in Form einer Erhebung von personenbezo-
genen Daten erfolgt an der Ausgabestelle nicht. Vielmehr geht
es um die Kontrolle der Bezugsberechtigung an der Verpfle-
gungsausgabe, welche bei einer groRen Zahl von zu Versor-
genden wichtig ist, sofern es die Lage erforderlich macht. Die
Kontrolle kann durch das Einsammeln von Berechtigungsmar-
ken, z. B. die der Ausweis- und Bezugskarte erfolgen. Das Aus-
gabepersonal erhalt dadurch auch einen Uberblick (iber die tat-
sachlichen Ausgabemengen. Auflerdem wird durch die
Berechtigungsmarken eine gleichmafige und gerechte Vertei-
lung der Speisen gesichert.

Die Information der Verpflegungsteilnehmenden muss Anga-
ben zu den angebotenen Nahrungsmitteln und den ggf. enthal-
tenen Allergenen und Zusatzstoffen enthalten.

4.2 Anlieferung und Nachschub

Die angelieferten Nahrungsmittel sind auf ihre Vollstandigkeit,
den einwandfreien Zustand und ggf. die notwendigen Tempe-
raturen zu kontrollieren. Im riickwartigen Bereich ist eine Vor-
haltung fir den Nachschub an Verpflegung aufzubauen.
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In der N&he des Ausgabebereichs sind separate sanitare An-
lagen fiir die Einsatzkrafte der Verpflegung und der Ausgabe
vorzuhalten.

4.3 Ausgabe der Verpflegung

Fir die Planung und Durchfiihrung der Verpflegungsausgabe
ist in allen Fallen eine zligige Abwicklung sicherzustellen. Dazu
ist ein Ubersichtlicher Aufbau sinnvoll. Die folgende Reihen-
folge an der Ausgabe ist ein Beispiel dafiir:

Essenmarke einsammeln bzw. Strichliste fiihren

Abgabe von Besteck bzw. Verpflegungsbeutel

Ausgabe der Speisen

Ausgabe von Obst oder Nachtisch

Bei der Ausgabe sind die vorgegebenen Ausgabetemperaturen
sicherzustellen. Zu beachten ist, dass sich durch haufiges Off-
nen der Warmhaltebehalter die Transportzeiten und die Aus-
gabedauer reduzieren.

Bei Bedarf konnen gesonderte Ausgabestellen angelegt wer-
den, beispielsweise fiir die Ausgabe

von Schonkost/Diat/Besonderheiten wie Allergene,

auf arztliche Anordnung (ggf. besondere Ausgabezeiten),

von Sauglings- und Kleinkindernahrung (ggf. besondere
Ausgabezeiten).

4.4 Reinigung

Die Ausgabeflachen, Ausgabebehalter und Vorlagebestecke
sind gemaR Hygieneplan zu reinigen. Grobe Verschmutzungen
durch verschittete Speisen sind schnellstmdglich zu beseiti-
gen.

4.5 Rickflihrung nicht ausge-
gebener Speisen

Nicht ausgegebene Speisen sind nach Ende der Ausgabe der
liefernden Stelle zurlickzusenden oder nach Anweisung in ge-
eigneter Weise selbst einzulagern.

Ist eine ordnungsgemale Lagerung fir eine spatere Nutzung
nicht mdéglich, sind die Speisen zu entsorgen.
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5 Schnittstellen

Wichtige Schnittstellen sind unter anderem

die Fuhrung der Betreuungseinrichtung, welche die Anzahl
der Verpflegungsteilnehmenden liefert;

die zustandige Fiihrung, die die Bereitschaft der Ausgabe-
stelle meldet;

6 Ressourcen

6.1 Personalansatz

Fir den Einsatz von Ausgabepersonal und die Durchfiihrung
der Ausgabe ist die jeweilige Flihrungskraft zustandig. Dabei
kdnnen neben Verpflegungskraften auch andere Einsatzkrafte
eingebunden werden, die Uber die notwendigen Unterweisun-
gen und Schulungen verfiigen.

Das eingesetzte Personal hat beim Betrieb der Ausgabestelle
eine geeignete Schutzbekleidung zu tragen.

6.1.1 Unterweisungs- und Schulungspflicht

Alle Personen, die mit Lebensmitteln in Berlihrung kommen,
missen regelmafig in den Themenbereichen Lebensmittelhy-
giene geschult und Infektionsschutz unterwiesen werden.

7 MaBnahmen

7.1 Einrichten der Verpflegungs-
ausgabe

Die Ausgabestelle ist nach den Vorgaben der Fihrungskraft
einzurichten. Ein ergonomisches und riickenschonendes Ar-
beiten ist einzuplanen. Kreuzungen von Wegen (der Verpfle-
gungsteilnehmenden und der Logistik) sind zu vermeiden.

Der Vollzug der Einrichtung ist zu melden.

7.2 Betrieb der Verpflegungs-

ausgabe

Der Ablauf der Verpflegungsausgabe wird durch die Flihrungs-
kraft festgelegt. Auf eine Umsetzung einer ziigigen und unter-
brechungsfreien Ausgabe der Ein- und Mehrtopfgerichte, Kalt-
verpflegung, Lunchpakete etc. ist zu achten.

Zum festgelegten Zeitpunkt ist mit der Ausgabe zu beginnen.
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der enge Kontakt zum Lieferanten der Verpflegung (Ver-
pflegungsgruppe/Feldkiche bzw. Caterer);

die Kontrolle durch die Lebensmitteliiberwachung (Be-
horde).

Diese Nachweise sind verpflichtend und mussen jederzeit guil-
tig sein. Fur die Durchfiihrung der Unterweisungen und Schu-
lungen ist der Arbeitgeber (zustdndige DRK-Verbandsebene)
verantwortlich.

6.2 Materialansatz

Bei allen Giitern, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen,
sind grundséatzlich die Hygienerichtlinien zu beachten. Dies gilt
unter anderem fiir Besteck und Geschirr, fir Glaser und Tas-
sen, flr Handtlicher und Servietten.

Eine Auswahl an benétigten Gegenstanden kdnnen der Anlage
entnommen werden. Dazu zahlen die Infrastruktur, die Versor-
gung, die Kennzeichnung, die Mittel der Ausgabe sowie die Do-
kumentation.

7.3 Beendigung der Verpflegungs-
ausgabe

Die Ausgabestelle, speziell die Oberflachen, sind zu reinigen.
Die Mittel der Ausgabe und der Behaltnisse sind der Aufberei-
tung zuzufiihren. Die Speisereste werden fachgerecht entsorgt.

Die Dokumentation (Strichlisten, Bezugsmarken etc.) ist der
zustandigen Fuhrungskraft auszuhandigen.
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8 Quellen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festle-
gung der allgemeinen Grundsatze und Anforderungen des
Lebensmittelrechts

Infektionsschutzgesetz (IfSG), insbesondere § 42 und
§ 43

9 Anlagen

1. Gegenstande fir eine Ausgabestelle

2. Allergene

Anlage 1 — Beispiel benotigter Gegenstiande einer
Verpflegungsausgabestelle

Tische moglichst mit Tischbedeckung (Plastikfolie)
Hocker oder Banke (fur Behalter mit Ausgabegut)

Lattenroste (z. B. Paletten) damit Behalter nicht auf dem
Boden stehen, zur Vermeidung von Unféllen

Absperr- und Ausschilderungsmaterial zur Absicherung
und Kennzeichnung der Ausgabestelle, zur Kanalisierung
von Zu- und Abgang

Witterungsschutz Sonne, Regen, Wind

Ausgabe immer unter Dach aufbauen

Beleuchtung

Reinigungsmaterial (Eimer, Wischtiicher, Putzmittel)

Waschgelegenheit mit Seife und Einmalhandtiichern fiir
Ausgabepersonal, wenn maglich: flieRend Warmwasser

Ggf. Einweghandschuhe, Kopfbedeckung, Schirzen fir
Ausgabepersonal

Transportbehalter fir Geschirr- und Besteckriickgabe
(z. B. Wannen oder Plastikkorbe)

Abfallbehalter getrennt nach:
Speisereste
Wertstoffe (z. B. Papier)
Restmuill

Mullbeutel/-container bei der Verwendung von Einwegma-
terial

Teller oder Schiissel (Porzellan, Steingut oder Einweg) je
nach Gericht

Kannen mit Ausguss (1 | Inhalt) fir die Getrankeausgabe

Trinkgefalle (Porzellan, Steingut oder Einweg)
Besteck (Metall oder Einweg)

Schopfkellen: GréRe beachten (bei Eintopfgerichten soll
die Portion fiir eine Person einer Schopfkellenfiillung ent-
sprechen

Fleischgabel, Schaumléffel, Zange oder sonstige Ausga-
begerate

Tilcher oder Folien zum Abdecken des Ausgabegutes

Bleistifte, Papier (fur Strichliste zur Kontrolle der ausgege-
benen Portionen)
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1 Vorbemerkungen

In diesem Teilkonzept PSNV im Betreuungseinsatz wird die
Einbindung der PSNV bei regionalen, Uberregionalen und lan-
desweiten Betreuungslagen beschrieben. Hierzu werden die
PSNV-Fahigkeiten der Betreuungsdienstkrafte sowie die Zu-
sammenarbeit des Betreuungsdienstes mit Kraften der PSNV
ausgefihrt.

Dieses Teilkonzept beschreibt die Aufgaben, Malinahmen und
Ressourcen der PSNV sowie die Einbindung der PSNV im und
nach einem Einsatz.

Diese Aufgabe wird durch eine Betreuungskomponente mit ge-
plant. Sie stellt die Infrastruktur sowie die Anwendung von
PSNV-Angeboten unter Einbindung von PSNV-Fachkréften si-
cher.

Dem Grundgedanken von Teilkonzepten entspricht es, dass
die Fuhrungskrafte jeweils beurteilen missen, ob die hier be-
schriebenen Standards lageabhangig umgesetzt werden kén-
nen und ausreichen oder sie angepasst werden muissen.

2 Infrastruktur

Fir die psychosozialen Unterstiitzungsangebote wird ein witte-
rungsgeschitzter Bereich festgelegt, in dem die PSNV-Krafte
erreichbar und ansprechbar sind, und ungestort von Dritten
entsprechende Gesprache mit Betroffenen und ggf. Einsatz-
kraften fihren kénnen. Dieser Bereich verfugt lber eine aus-
reichende Beleuchtung und ggf. Beluftung oder Beheizung. Die
Barrierefreiheit sollte sichergestellt werden.

Es wird mindestens ein abgegrenzter Raum bendétigt, in dem
Einzelgesprache und Unterhaltungen mit Kleingruppen gefiihrt
werden kdnnen. Je nach Ausmall des Schadensereignisses
und lageabhangig mussen weitere abgegrenzte Raume zur
Verfiigung stehen bzw. vor-/eingeplant werden, um mehrere
Einzelgesprache oder Gesprache mit Kleingruppen parallel
fUhren zu kénnen.

Die Angebote der PSNV sollten entsprechend bekannt ge-
macht werden. Im Idealfall sollten lageabhangig Sprechzeiten
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Beispielsweise wird von der durchschnittlichen Zusammenset-
zung der Bevolkerung ausgegangen (anteilig Kinder, Senioren,
Pflegebedirftige, Betroffene mit sprachlichen Barrieren etc.).
Bendtigen lagebedingt viele Betroffene psychosoziale Unter-
stlitzung und/oder sind die Belastungsreaktionen stark ausge-
pragt, missen weitere PSNV-Ressourcen eingeplant werden.

Die Ubergreifenden Ziele der psychosozialen Notfallversor-
gung sind:

Pravention von psychosozialen Belastungsfolgen

Friiherkennung von psychosozialen Belastungsfolgen
nach belastenden Notfallen bzw. Einsatzsituationen

Bereitstellung von adaquater Unterstitzung und Hilfe fur
betroffene Personen und Gruppen zur Erfahrungsverarbei-
tung sowie die angemessene Behandlung von Traumafol-
gestérungen und — bezogen auf Einsatzkrafte — einsatzbe-
zogene psychische Fehlbeanspruchungsfolgen

(Quelle: ,,Psychosoziale Notfallversorgung: Qualitdtsstandards
und Leitlinien Teil | und Il, Seite 20, 3. Auflage BBK, 07.2012)

fur Betroffene und Einsatzkréafte fur geplante, vertrauliche Ge-
sprache ausgehangt werden. Auch spontane Unterstut-
zungsoptionen missen moglich sein.

Im Bereich der PSNV sollten fiir evtl. Interventionen (psycho-
soziale Unterstliitzungsangebote) auch Getranke und ggf. Ver-
pflegung bereitgestellt werden.

Fur die zuvor genannten Aushange und Versorgungsangebote
sind geeignete Freiflachen im Bereich der Informationsstelle
einzuplanen.

Der Zutritt zum PSNV-Bereich sollte fiir Unbefugte versperrt
sein, um eine vertrauliche Betreuungsatmosphéare und einen
geschutzten Raum sicherstellen zu kdnnen.
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3 Hygiene

3.1 Bodenbeschaffenheit

Der Boden im PSNV-Bereich muss befestigt und gut zu reini-
gen sein.

3.2 Sanitaranlagen

Sanitéranlagen missen verfugbar sein und regelmafig kontrol-
liert, eventuelle Verunreinigungen zeitnah beseitigt und Toilet-
tenpapier aufgefullt werden.

3.3 Reinigung

Der gesamte Bereich muss in regelmaRigen Abstanden gemaf
abgestimmtem Hygieneplan gereinigt und ggf. desinfiziert wer-
den. Im Bedarfsfall sind Verunreinigungen direkt zu beseitigen.

4 Aufgaben

Bei der psychosozialen Unterstlitzung wird nach den jeweiligen
Zielgruppen ,Betroffene“ (Nicht-Einsatzkrafte) und ,Einsatz-
krafte“ unterschieden. Wahrend die PSNV-Leistungen fiir Be-
troffene in der Regel Akutinterventionen sind, differenziert man
bei Unterstiitzungsangeboten fiir Einsatzkrafte nach nieder-
schwelligen kollegialen und Akutangeboten durch Fachkrafte
der PSNV-E.

Grundannahme der PSNV ist es, dass zur Bewaltigung von
psychosozialen Belastungen und kritischen Lebensereignissen
zunachst personale Ressourcen (wie Coping-Strategien, Kon-
trolliberzeugung, Selbstwirksamkeitserwartung, Optimismus
etc.) und soziale Ressourcen im informellen sozialen Netz der
Betroffenen aktiviert werden. Malnahmen der PSNV wirken er-
ganzend oder substituierend im Fall des (zeitweise) Fehlens
oder Versiegens dieser Ressourcen.

(Quelle: ,Psychosoziale Notfallversorgung: Qualitdtsstandards und
Leitlinien Teil | und Il, Seite 20, 3. Auflage BBK, 07.2012)

Die PSNV-Unterstiitzungsangebote kénnen durch Krafte des
Betreuungsdienstes mit der Ausbildung Grundlagen PSNV
(PSNV-G) oder durch Fachkrafte der PSNV-B und PSNV-E er-
folgen:

PSNV-Unterstitzung durch Krafte des Betreuungsdiens-
tes

PSNV-Angebote fiir Betroffene (flr Nichteinsatzkrafte —
PSNV-B)

PSNV-Angebote fiir Einsatzkrafte (PSNV-E)
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3.4 Desinfektion

Wird bei der Gefahrdungsbeurteilung eine besondere hygieni-
sche Gefahrdung festgestellt, miissen besondere Desinfekti-
onsplane abgestimmt und ausgefiihrt werden.

3.5 Abfall

Im Aufenthaltsbereich miissen die Abfallbehalter regelmafig
kontrolliert und bedarfsgerecht geleert werden, spatestens bei
Uberfiillung.

4.1 PSNV-Unterstlitzung durch Krafte
des Betreuungsdienstes (PSNV-G)

Krafte des Betreuungsdienstes, die die Ausbildung ,Grundla-
gen PSNV* (PSNV-G) absolviert haben, sind im Umgang mit
Betroffenen nach belastenden Erlebnissen sensibilisiert und
kennen typische Stressreaktionen bei Einsatzkraften und Be-
troffenen sowie einfache und niederschwellige Entlastungs-
mafnahmen fir diese. Sie kdnnen bei Betreuungsdiensteinsat-
zen somit im Vorfeld des Hinzuziehens von Fachkraften der
PSNV-Bedarfe bei Betroffenen und Einsatzkraften erkennen,
erste Unterstlitzungsangebote machen und bei Bedarf geeig-
nete Fachkrafte nachfordern.

4.2 PSNV-Angebote fiir Betroffene
(far Nichteinsatzkrafte — PSNV-B)

Fir die psychosoziale Unterstlitzung von Betroffenen, die deut-
liche Belastungsreaktionen zeigen, sind durch den Betreu-
ungsdienst Uber die Einsatzleitung Psychosoziale Fachkrafte
nachzufordern, die dann die erstbetreuenden Fachkréfte des
Betreuungsdienstes abldsen, und die weitere Unterstiitzung
Ubernehmen.

Durch diese Fachkrafte der PSNV-B (DRK-Kriseninterven-
tionshelfende, kirchliche Notfallseelsorgende etc.) kdnnen
dann individuell angemessene Unterstiitzungsleistungen sel-
ber angeboten und im Bedarfsfall eine Weitervermittlung an
professionelle Unterstlitzungseinrichtungen eingeleitet werden
(z.B. die Vermittlung an Psycho-Traumaambulanzen etc.).
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4.3 PSNV-Angebote fiir
Einsatzkrafte (PSNV-E)

Fir die psychosoziale Unterstiitzung von Einsatzkraften, die
deutliche Belastungsreaktionen zeigen, sind durch den Betreu-
ungsdienst Uber die Einsatzleitung Psychosoziale Fachkrafte
nachzufordern, die dann die erstbetreuenden Fachkrafte des
Betreuungsdienstes ablésen und die weitere Unterstiitzung
ubernehmen.

Durch diese Fachkrafte der PSNV-E (PSNV-E-Assistentinnen/-
Assistenten, PSU-Assistentinnen/-Assistenten, Einsatzkraf-

5 Schnittstellen

Im Bereich der Einbindung der PSNV im Betreuungseinsatz
sind folgende Schnittstellen moglich:

5.1 Ubergeordnete Fiihrung

Grundsatzlich werden die Krafte des DRK-Betreuungsdienstes
mit der Ausbildung ,Grundlagen PSNV* und DRK-eigene Fach-
krafte der PSNV (Kriseninterventionshelfende etc.) von DRK-
Fihrungskraften gefiihrt.

Gemal der Fihrungslehre (beispielsweise DV 100) ist die Zu-
sammenarbeit der Fachkrafte der PSNV, die nicht dem DRK
angehoren, mit dem DRK-Betreuungsdienst ,auf Zusammen-
arbeit angewiesen®.

Die PSNV-Fachkrafte, die nicht dem DRK angehdren, werden
von eigenen PSNV-Fuhrungskraften gefihrt.

Eine dem Einsatzereignis und Bediirfnissen ausgerichtete Fiih-
rungsorganisation mit allen Akteuren innerhalb und auf3erhalb
des DRK ist anzustreben.

5.2 Logistik und Versorgung

Die Krafte der PSNV sollten, wie auch die anderen Krafte des
Betreuungsdienstes, mitversorgt werden. Das betrifft die Ge-
stellung von Raumlichkeiten, deren Ausstattung, die Bereitstel-
lung von Getranken und Verpflegung bis hin zur medizinischen
Versorgung im Ereignisfall. Im Einzelfall kénnen auch trans-
portlogistische Anforderungen und Unterstlitzung nétig wer-
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tenachsorgesysteme etc.) kdnnen dann individuell angemes-
sene Unterstltzungsleistungen fur einzelne Einsatzkrafte oder
auch Gruppeninterventionen je nach Bedarf und Lage angebo-
ten werden. Dabei wird unterschieden nach Akutinterventionen
und Nachsorgeangeboten nach mehreren Tagen nach dem be-
lastenden Ereignis.

Die PSNV-E kann im Bedarfsfall eine Weitervermittlung von
Einsatzkraften mit Belastungsreaktionen an professionelle Un-
terstiitzungseinrichtungen anbieten und einleiten (z.B. die Ver-
mittlung an Psycho-Traumambulanzen etc.).

den, beispielsweise um Angehdrige aufzusuchen oder versor-
gungspflichtige Betroffene/Einsatzkrafte in spezielle Einrich-
tungen o.A. zu begleiten.

Der Umfang der logistischen Unterstitzung und Versorgung ist
im Einzelfall mit der verantwortlichen Fihrung lageangepasst
abzustimmen.

5.3 Fachkrafte der PSNV

In Betreuungseinsatzen kénnen Fachkrafte der PSNV des
DRK (Kriseninterventionshelfende), anderer Hilfsorganisatio-
nen (Kriseninterventionsdienst) oder der Kirchen (Notfallseel-
sorgende) eingebunden werden. In Ausnahmefallen ist auch
die Einbindung von Notfallpsychologen unterschiedlicher Tra-
ger denkbar.

5.4 Professionelle Psychologische
Dienste

Im Einzelfall kann es nétig sein, dass Personen kurzfristigen
professionellen Unterstitzungsangeboten zugefiihrt werden
mussen. Dieses erfolgt in der Fachverantwortung der Fach-
krafte der PSNV und ist mit der jeweils verantwortlichen Fih-
rung abzustimmen. In dem Zusammenhang und Fall werden
dann auch Schnittstellen definiert und beschrieben.
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6 Ressourcen

6.1 Personalansatz

Die PSNV wird durch Fihrungskrafte gefiihrt. Diese Krafte re-
geln den Krafteansatz. Hier kdnnen grundausgebildete Ein-
satzkrafte unterstiitzend eingesetzt werden.

Einsatzkréafte sind immer mindestens zu zweit einzusetzen, um
die Kommunikation, die Zusammenarbeit, die Unterstiitzung
sowie die Sicherheit zu gewahrleisten. Die paritatische Kombi-
nation von erfahrenen und noch unerfahrenen Kraften kann da-
bei sinnvoll sein.

Da bei der Mitwirkung in der PSNV der angemessene Umgang
mit den Betroffenen von besonderer Bedeutung ist, ist es wich-
tig hier fir die logistischen Unterstiitzungsaufgaben (Versor-
gung/Transport etc.) neben den psychosozialen Fachkraften
besonders emphatisches Personal einzusetzen.

7 MaBnahmen

7.1 Einrichten des PSNV-Bereichs

Die Betreuungskomponente erkundet einen geeigneten Stand-
ort fur den PSNV-Bereich. AnschlieRend errichtet sie die flr die
Aufgaben vorgesehenen Ausstattungsmittel in enger Abstim-
mung mit der Fliihrung der PSNV.

7.2 Betrieb des PSNV-Bereichs

Sobald der PSNV-Bereich eingerichtet ist, meldet die zustan-
dige Fuhrungskraft die Einsatzbereitschaft an die vorgesetzte
Flhrungsstelle.

Durch die fur die PSNV zustandige Fihrungskraft werden alle
weiteren MalRnahmen lagebedingt veranlasst und ggf. mit der
zustandigen Fuhrungskraft der Betreuungskomponente die
Einbindung von Betreuungsdienstkraften mit Ausbildung
,Grundlagen PSNV* und evtl. eigener Fachkrafte der PSNV
vereinbart.
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Weiterhin sind die kommunikativen Fahigkeiten (ruhiges, seri-
oses Auftreten, Vermittlung von Orientierung etc.) der hier ein-
gesetzten Krafte von entscheidender Bedeutung.

Die PSNV-Unterstiitzung wird aus betreuungsdienstlicher Sicht
fur die Dauer des Einsatzes betrieben. Eine Weiterfuhrung der
PSNV-Unterstiitzung kann dariber hinaus nétig sein. Die per-
sonelle Besetzung wird nach Notwendigkeit sichergestellt.

6.2 Materialansatz

Das Material fir den Einsatz der PSNV ist je nach vorgegebe-
ner und vorhandener Struktur entsprechend verlastet, wird von
den Fachkraften der PSNV mitgebracht oder muss gezielt zu-
sammengestellt und zugefiihrt werden.

Zusatzlich notwendiges Material wird Uber die Fihrungskraft
angefordert.

7.3 Einsatzende der PSNV

Die vorgesetzte Fiihrungsstelle ordnet das Einsatzende an. Die
fur die PSNV zustandige Flhrungskraft weist die Einsatzkrafte
an, ihre Arbeitsplatze zurlickzubauen. Das Material wird wieder
sachgerecht verstaut, und die erneute Einsatzbereitschaft her-
gestellt.

Nach Beendigung des Riickbaus meldet die Fiihrungskraft der
vorgesetzten Fuhrungsstelle den abgeschlossenen Riickbau
und das Ende des Einsatzes vor Ort. Die vorgesetzte Flhrung
entscheidet anschliefend Uber den weiteren Einsatz der Ein-
satzkrafte und erteilt ggf. einen neuen Auftrag.

Vor Verlassen des PSNV-Bereichs sind alle Raume auf voll-
sténdigen Ruckbau zu kontrollieren.
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8 Quellen und gesetzliche Vorgaben

Psychosoziale Notfallversorgung: Qualitatsstandards und
Leitlinien Teil | und Il, 3. Auflage BBK, 07.2012)

PSNV-Rahmenkonzept des DRK
Leistungsbeschreibungen des DRK-Betreuungsdienstes

Mindestanforderungen an die Strukturen des DRK-Betreu-
ungsdienstes

Empfehlungen fur Mindestanforderungen an Ressourcen
des DRK-Betreuungsdienstes

Handlungshilfe fiir HygienemafRnahmen in betreuungs-
dienstlichen Einsatzen

Seite 8/8



	Rahmenkonzept Betreuungsdienst
	Impressum
	Vorwort

	Rahmenkonzept Betreuungsdienst
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	1 Vorbemerkungen
	2 Infrastruktur
	3 Hygiene
	4 Aufgaben
	4.1 Information
	4.2 Sammeln
	4.3 Ermittlung des Betreuungsbedarfs
	4.4 Weiterleitung
	4.5 Registrierung
	4.6 Weitere Aufgaben an der Anlaufstelle

	5 Schnittstellen
	6 Ressourcen
	6.1 Personalansatz
	6.2 Materialansatz

	7 Maßnahmen
	7.1 Einrichten der Anlaufstelle
	7.2 Betrieb der Anlaufstelle
	7.3 Einsatzende der Anlaufstelle

	8 Quellen und gesetzliche Vorgaben

	Rahmenkonzept Betreuungsdienst
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	1 Vorbemerkungen
	2 Infrastruktur
	3 Hygiene
	3.1 Reinigung und Desinfektion
	3.2 Abfall

	4 Aufgaben
	4.1 Auskunft über den Aufenthaltsort
	4.2 Gesicherte Informationen über das Schadensereignis
	4.3 Ausgabe- und Öffnungszeiten
	4.4 Ansprechpartner für die Betroffenen

	5 Schnittstellen
	5.1 Übergeordnete Führung
	5.2 Vermittlungsangebote
	5.3 Verpflegung
	5.4 medizinische Versorgung / medizinische und soziale Dienste
	5.5  Aufgabenfeld Personenauskunft

	6 Ressourcen
	6.1 Personalansatz
	6.2 Materialansatz

	7 Maßnahmen
	7.1 Einrichten der Informationsstelle
	7.2 Betrieb der Informationsstelle
	7.3 Einsatzende der Informationsstelle

	8 Quellen

	Rahmenkonzept Betreuungsdienst
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	1 Vorbemerkungen
	2 Infrastruktur
	3 Hygiene
	3.1 Reinigung und Desinfektion
	3.2 Abfall

	4 Aufgaben
	4.1 Eingangsregistrierung
	4.2 Information
	4.3 Abfrage
	4.4 Ausgangsregistrierung

	5 Schnittstellen
	5.1 Psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene (PSNV-B)
	5.2 Erste Hilfe / Sanitätsdienst
	5.3 Aufgabenfeld Personenauskunft
	5.4 (Bundes-)Polizei
	5.5 Datenschutz-Beauftragter

	6 Ressourcen
	6.1 Personalansatz
	6.2 Materialansatz

	7 Maßnahmen
	7.1 Einrichten der Registrierungsstelle
	7.2 Betrieb der Registrierungsstelle
	7.3 Einsatzende der Registrierungsstelle

	8 Quellen
	9 Anlagen

	Rahmenkonzept Betreuungsdienst
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	1 Vorbemerkungen
	2 Infrastruktur
	2.1 Raumgröße
	2.2 Barrierefreiheit
	2.3 Witterungsschutz
	2.4 Beleuchtung
	2.5 Brandschutzbestimmungen
	2.6 Stromversorgung
	2.7 Internet
	2.8 Sanitäranlagen

	3 Hygiene
	3.1 Bodenbeschaffenheit
	3.2 Sanitäranlagen
	3.3 Reinigung
	3.4 Desinfektion
	3.5 Abfall

	4 Aufgaben
	4.1 Betreuen und begleiten
	4.2 Informieren
	4.3 Beschäftigen
	4.4 Getränke anbieten

	5 Schnittstellen
	5.1 Psychosoziale Notfallversorgung von Betroffenen (PSNV-B)
	5.2 Dolmetscher

	6 Ressourcen
	6.1 Personalansatz
	6.2 Materialansatz

	7 Maßnahmen
	7.1 Einrichten des Aufenthaltsbereiches
	7.2 Betrieb des Aufenthaltsbereiches
	7.3 Einsatzende des Aufenthaltsbereiches

	8 Quellen und gesetzliche Vorgaben

	Rahmenkonzept Betreuungsdienst
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	1 Vorbemerkungen
	2 Infrastruktur
	2.1 Raumart
	2.2 Platzbedarf pro Person
	2.3 Witterungsschutz und Raumtemperatur
	2.4 Technische Ausstattung
	2.5 Brandschutzbestimmungen
	2.6 Internet
	2.7 Sanitäranlagen

	3 Hygiene
	3.1 Bodenbeschaffenheit
	3.2 Sanitäranlagen
	3.3 Reinigung
	3.4 Desinfektion
	3.5 Abfall

	4 Aufgaben
	4.1 Soziale Betreuung der Betroffenen
	4.2 Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung
	4.3 Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit
	4.4 Sorge um rücksichtsvolles Zusammenleben

	5 Schnittstellen
	5.1 Psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene (PSNV-B)
	5.2 Technik und Sicherheit
	5.3  Externer Sicherheitsdienst

	6 Ressourcen
	6.1 Personalansatz
	6.2 Materialansatz

	7 Maßnahmen
	7.1 Einrichten des Ruhebereichs
	7.2 Betrieb des Ruhebereichs
	7.3 Einsatzende des Ruhebereichs

	8 Quellen und gesetzliche Vorgaben

	Rahmenkonzept Betreuungsdienst
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	1 Vorbemerkungen
	2 Infrastruktur
	3 Hygiene
	4 Aufgaben
	4.1 Registrierung (Bezugsberechtigung) und Information
	4.2 Anlieferung und Nachschub
	4.3 Ausgabe der Verpflegung
	4.4 Reinigung
	4.5 Rückführung nicht ausgegebener Speisen

	5 Schnittstellen
	6 Ressourcen
	6.1 Personalansatz
	6.1.1 Unterweisungs- und Schulungspflicht

	6.2 Materialansatz

	7 Maßnahmen
	7.1 Einrichten der Verpflegungsausgabe
	7.2 Betrieb der Verpflegungsausgabe
	7.3 Beendigung der Verpflegungsausgabe

	8 Quellen
	9 Anlagen
	Anlage 1 – Beispiel benötigter Gegenstände einer Verpflegungsausgabestelle

	Rahmenkonzept Betreuungsdienst
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	1 Vorbemerkungen
	2 Infrastruktur
	3 Hygiene
	3.1 Bodenbeschaffenheit
	3.2  Sanitäranlagen
	3.3  Reinigung
	3.4  Desinfektion
	3.5  Abfall

	4 Aufgaben
	4.1 PSNV-Unterstützung durch Kräfte des Betreuungsdienstes (PSNV-G)
	4.2 PSNV-Angebote für Betroffene (für Nichteinsatzkräfte – PSNV-B)
	4.3 PSNV-Angebote für Einsatzkräfte (PSNV-E)

	5 Schnittstellen
	5.1 Übergeordnete Führung
	5.2 Logistik und Versorgung
	5.3 Fachkräfte der PSNV
	5.4 Professionelle Psychologische Dienste

	6 Ressourcen
	6.1 Personalansatz
	6.2 Materialansatz

	7 Maßnahmen
	7.1 Einrichten des PSNV-Bereichs
	7.2 Betrieb des PSNV-Bereichs
	7.3 Einsatzende der PSNV

	8 Quellen und gesetzliche Vorgaben


